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Änderung der Kirchenordnung und das Kirchengesetz anlässlich der Bildung eines gemein-
samen Diakonischen Werks in der beigefügten Fassung zu beschließen. 
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1. 
 

Kirchengesetz 
zur Änderung der Kirchenordnung 

 

Vom... 

 

Die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau hat das folgende Kir-
chengesetz beschlossen; Artikel 39 Absatz 2 der Kirchenordnung ist eingehalten: 

 

§ 1 

Die Kirchenordnung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau in der Fassung vom 
20. Februar 2010 (ABl. 2010 S. 118) wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 48 Absatz 5 werden die Wörter „in Hessen und Nassau“ gestrichen. 

2. Artikel 69 Absatz 4 wird aufgehoben. 

3. Nach Artikel 69 wird folgender Artikel 69a eingefügt: 

 „Artikel 69a 
Diakonisches Werk 

 Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau nimmt ihre Verantwortung für diakoni-
sche Einrichtungen insbesondere durch ihr Diakonisches Werk wahr. Das Diakonische 
Werk kann mehreren Kirchen zugeordnet sein.“ 

§ 2 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2013 in Kraft. 
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2. 
 

Kirchengesetz 
anlässlich der Bildung eines gemeinsamen Diakonischen Werks 

 
Vom... 

 

Die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau hat das folgende Kir-
chengesetz beschlossen: 

 

Artikel 1 

Zustimmung zur Verschmelzung der Diakonischen Werke 

 

Einer Verschmelzung des Diakonischen Werks in Hessen und Nassau e. V. und des Diako-
nischen Werks in Kurhessen-Waldeck e. V. durch Aufnahme wird zugestimmt. 

 

Artikel 2 

Zustimmung zum Kirchenvertrag 

 

(1) Dem vorgelegten Vertrag zwischen der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und 
der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck anlässlich der Bildung eines gemeinsa-
men Diakonischen Werks wird zugestimmt. 

(2) Die Kirchenleitung wird ermächtigt, den Kirchenvertrag anlässlich der Bildung eines ge-
meinsamen Diakonischen Werks abzuschließen. 
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Artikel 3 

Änderung des Diakoniegesetzes 

 

Das Diakoniegesetz in der Fassung vom 29. April 2001 (ABl. 2001 S. 213) wird wie folgt ge-
ändert: 

1. § 2 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

 „(2) Darüber hinaus wird Diakonie in besonderer Weise von der Diakonie Hessen – Dia-
konisches Werk in Hessen und Nassau und Kurhessen-Waldeck e. V., nachfolgend Dia-
konisches Werk genannt, und von rechtlich selbstständigen Trägern wahrgenommen, die 
sich, gebunden durch ihre eigenen Satzungen, im Diakonischen Werk zusammenschlie-
ßen.“ 

2. In § 3 Absatz 2, § 5 Absatz 2, § 10 Absatz 3, § 11 Absatz 1, § 12 Absatz 2 und 4 und den 
§§ 13, 14, 16 und 17 werden jeweils nach den Wörtern „Werk“ oder „Werks“ die Wörter 
„in Hessen und Nassau“ gestrichen. 

3. § 12 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

 „(1) Zur Durchführung, Förderung und Unterstützung der diakonischen Arbeit in den Kir-
chengemeinden und Dekanaten bestehen auf der Ebene der Landkreise und kreisfreien 
Städte regionale Diakonische Werke.“ 

4. In § 13 wird das Wort „Hauptversammlung“ durch das Wort „Mitgliederversammlung“ er-
setzt. 

5. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird aufgehoben. 

b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

 „(5) Die Satzung des Diakonischen Werks und etwaige Änderungen bedürfen der Zu-
stimmung der Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Die 
Kirchensynode kann die Zustimmung ausnahmsweise im Voraus erteilen.“ 

6. § 15 wird wie folgt gefasst: 

„§ 15 
Vertretung der Kirchensynode 
in der Mitgliederversammlung 

 Die Kirchensynode entsendet drei Personen in die Mitgliederversammlung des Diakoni-
schen Werks.“ 

7. In § 16 wird jeweils das Wort „Hauptausschuss“ durch das Wort „Aufsichtsrat“ ersetzt. 
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Artikel 4 

Änderung des Arbeitsrechts-Regelungsgesetzes 

 

Das Arbeitsrechts-Regelungsgesetz vom 29. November 1979 (ABl. 1979 S. 228), geändert 
am 24. November 2009 (ABl. 2010 S. 15), wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„Arbeitsrechtsregelungsgesetz 
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 
(Arbeitsrechtsregelungsgesetz – ARRG.EKHN)“ 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen. 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

3. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Buchstaben b und d werden aufgehoben. 

bb) Der bisherige Buchstabe c wird Buchstabe b. 

cc) Das Komma am Ende wird durch einen Punkt ersetzt. 

b) In Absatz 3 werden jeweils die Wörter „oder diakonischen“ gestrichen. 

4. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 werden die Wörter „oder diakonischer“ und die Wörter „und diakoni-
schen“ gestrichen. 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „je“ und „aus dem Bereich der Kirche oder der 
Diakonie“ gestrichen. 

bb) Satz 2 wird aufgehoben. 

c) In Absatz 4 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt: 

 „Die Zahl der Mitglieder ist von den Mitarbeitervereinigungen glaubhaft zu machen.“ 

5. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen. 

b) Im bisherigen Absatz 1 werden die Wörter „aus dem Bereich der Evangelischen 
Kirche in Hessen und Nassau“ gestrichen. 

c) Absatz 2 wird aufgehoben. 
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6. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 

 „(1a) Der erforderliche Umfang der Freistellung nach Absatz 1 Satz 3 wird in der 
Geschäftsordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission geregelt.“ 

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „oder nach den Vorschriften der Mitarbeiter-
vertretungsordnung im Bereich des Diakonischen Werkes in Hessen und Nassau“ 
gestrichen. 

7. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „einem Viertel der Mitglieder“ durch die Wör-
ter „drei Mitgliedern“ ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter „ein Viertel der Mitglieder dies beantragt“ 
durch die Wörter „drei Mitglieder dies beantragen“ ersetzt. 

8. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „drei Viertel ihrer“ durch das Wort „sieben“ 
ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „und in dem Mitteilungsblatt des Diakoni-
schen Werkes“ gestrichen. 

c) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „kann ein Drittel der gesetzlichen Mitglieder 
der Arbeitsrechtlichen Kommission“ durch die Wörter „können drei Mitglieder der 
Arbeitsrechtlichen Kommission oder eine entsendende Stelle“ ersetzt. 

9. In § 13 Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort „werden“ das Komma und die Wörter 
„sofern diese allein oder zusammen mindestens ein Viertel der gesetzlichen Mitglieder 
in die Kommission entsenden“ gestrichen. 

10. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird das Wort „einen“ durch das Wort „zwei“ und das Wort „dessen“ 
durch das Wort „deren“ ersetzt. 

b) In Absatz 9 werden die Wörter „sowie in dem Mitteilungsblatt des Diakonischen 
Werkes“ gestrichen. 

11. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird aufgehoben. 

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2. 

12. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 

b) In Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „der Mitglied einer Gliedkirche der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland sein muss und“ gestrichen. 

 



- 6 -                                          Drucksache Nr. 96/12 

c) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt: 

 „(2) Die Vertreter der Mitarbeiter in der Arbeitsrechtlichen Kommission erhalten ein 
Sachkostenbudget, das sie selbst verwalten. Die Höhe des Sachkostenbudgets 
wird in der Geschäftsordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission geregelt.“ 

13. § 17 wird wie folgt gefasst: 

„§ 17 
Entsendung 

Wenn keine der Vereinigungen kirchlicher Mitarbeiter entsendungsberechtigt ist oder 
von ihrem Entsendungsrecht gemäß § 7 Gebrauch macht, werden die Vertreter der 
Mitarbeiter durch die Gesamtmitarbeitervertretung der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau entsandt. § 6 Absatz 3 bleibt unberührt.“ 

14. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen. 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

 

Artikel 5 

Übergangsbestimmungen 
für die Arbeitsrechtliche Kommission 

 

(1) Abweichend von § 9 Absatz 1 und § 14 Absatz 5 des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes der 
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau enden die Amtszeiten der bestehenden Ar-
beitsrechtlichen Kommission und des bestehenden Schlichtungsausschusses mit der ersten 
Konstituierung der Arbeitsrechtlichen Kommission nach dem Arbeitsrechtsregelungsgesetz 
Diakonie (Artikel 6).  

(2) Die neue Arbeitsrechtliche Kommission nach dem Arbeitsrechtsregelungsgesetz der 
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau wird innerhalb von drei Monaten gebildet. Zu 
ihrer ersten Sitzung wird die Kommission von der oder dem bisherigen Vorsitzenden der Ar-
beitsrechtlichen Kommission oder ihrer oder seiner Stellvertretung einberufen und bis zur 
Wahl einer oder eines neuen Vorsitzenden geleitet. 
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Artikel 6 

Kirchengesetz 
über das Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse im diakonischen Dienst 

(Arbeitsrechtsregelungsgesetz Diakonie – ARRG.DW) 

 

Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 
Grundsatz 

Kirchlicher Dienst ist durch den Auftrag der Verkündigung des Evangeliums in Wort und Tat 
bestimmt. Die Erfüllung dieses Auftrages erfordert eine vertrauensvolle, partnerschaftliche 
Zusammenarbeit von diakonischen Leitungsorganen und diakonischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, die auch in der Gestaltung des diakonischen Arbeitsrechts ihren Ausdruck fin-
det. 

§ 2 
Geltungsbereich 

(1) Dieses Kirchengesetz gilt im Bereich der Diakonie Hessen – Diakonisches Werk in Hes-
sen und Nassau und Kurhessen-Waldeck e. V. (im Folgenden: Diakonisches Werk), wenn 
das zuständige Organ seine Übernahme beschlossen hat. 

(2) Dieses Kirchengesetz gilt nicht für Kirchengemeinden, Dekanate, Kirchenkreise und 
Kirchliche Verbände. 

§ 3 
Organe 

(1) Für die in diesem Kirchengesetz vorgesehenen Aufgaben werden die Arbeitsrechtliche 
Kommission und der Schlichtungsausschuss gebildet. 

(2) Während der Amtszeit und innerhalb eines Jahres nach Beendigung einer Amtszeit ha-
ben die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der Organe Kündigungsschutz in dem 
Umfang, wie er für Mitglieder der Mitarbeitervertretungen im Bereich des Diakonischen 
Werks besteht. 

§ 4 
Verbindlichkeit der arbeitsrechtlichen Regelungen 

(1) Die durch die Arbeitsrechtliche Kommission oder durch den Schlichtungsausschuss nach 
Maßgabe dieses Kirchengesetzes beschlossenen arbeitsrechtlichen Regelungen sind für alle 
Dienstgeber im Geltungsbereich dieses Kirchengesetzes verbindlich und dürfen nicht unter-
schritten werden.  

(2) Es dürfen nur Arbeitsverträge abgeschlossen werden, die den in Absatz 1 genannten 
Regelungen entsprechen.  

(3) Die Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommission und des Schlichtungsausschusses 
über arbeitsrechtliche Regelungen sind nach Erlangung der Rechtskraft in geeigneter Form 
zu veröffentlichen. 
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Abschnitt 2 
Arbeitsrechtliche Kommission 

§ 5 
Aufgaben der Arbeitsrechtlichen Kommission 

(1) Die Arbeitsrechtliche Kommission hat die Aufgabe, die Arbeitsbedingungen der in einem 
Arbeitsverhältnis beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu regeln. Dies umfasst Re-
gelungen zu dem Inhalt, dem Abschluss und der Beendigung der Arbeitsverhältnisse und gilt 
ergänzend für Ausbildungs- und Praktikantenverhältnisse sowie sozialpädagogisch betreute 
Beschäftigungsverhältnisse. 

(2) Die Arbeitsrechtliche Kommission hat ferner die Aufgabe, zu Kirchengesetzen und Ord-
nungen mit arbeitsrechtlicher Bedeutung für die Diakonie schriftlich Stellung zu nehmen. 

§ 6 
Zusammensetzung der Arbeitsrechtlichen Kommission 

(1) Der Arbeitsrechtlichen Kommission gehören an: 

1. auf Dienstnehmerseite neun Mitglieder als Vertreterinnen und Vertreter der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter aus dem Bereich des Diakonischen Werks, 

2. auf Dienstgeberseite neun Mitglieder als Vertreterinnen und Vertreter von Leitungsorga-
nen aus dem Bereich des Diakonischen Werks. 

(2) Für jedes Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied zu benennen. 

(3) Mitglied und stellvertretendes Mitglied der Arbeitsrechtlichen Kommission kann nur sein,  

1. wer zu Ämtern einer der in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland 
zusammengeschlossenen Religionsgemeinschaften wählbar ist und 

2. in einem nicht nur geringfügigen Arbeitsverhältnis zum Diakonischen Werk oder einem 
seiner Mitglieder steht. 

Abweichend von Satz 1 Nummer 2 kann eine Vereinigung auch eine Person entsenden, die 
nicht in einem Arbeitsverhältnis zum Diakonischen Werk oder einem seiner Mitglieder steht. 

§ 7 
Vertreterinnen und Vertreter auf Dienstnehmerseite 

(1) Die Vertreterinnen und Vertreter auf Dienstnehmerseite werden durch Vereinigungen und 
eine Delegiertenversammlung der Mitarbeitervertretungen entsandt. 

(2) Vereinigungen sind freie, organisierte, auf Dauer angelegte und vom Wechsel der Mit-
glieder unabhängige Zusammenschlüsse von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, deren 
Zweck insbesondere in der Wahrung und Förderung der beruflichen, wirtschaftlichen und so-
zialen Belange ihrer Mitglieder besteht.  

(3) Entsendungsberechtigt sind nur solche Vereinigungen, denen jeweils mindestens 150 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angehören, die vom Geltungsbereich dieses Kirchengeset-
zes erfasst sind. 

(4) Die vier Vereinigungen, in denen die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemäß Ab-
satz 2 zusammengeschlossen sind, entsenden je eine Vertreterin oder einen Vertreter in die 
Arbeitsrechtliche Kommission. Vereinigungen, in denen mehr als zehn Prozent der entgelt-
lich Beschäftigten zusammengeschlossen sind, entsenden eine zweite Vertreterin oder einen 
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zweiten Vertreter. Für jede Vertreterin und jeden Vertreter ist eine Stellvertreterin oder ein 
Stellvertreter zu benennen. 

(5) Stichtag für die Feststellung der Mitgliederzahlen der Vereinigungen ist der Tag, der drei 
Monate vor Beginn der jeweiligen Amtszeit der Arbeitsrechtlichen Kommission liegt. Bei Mei-
nungsverschiedenheiten über die Entsendungsberechtigung oder die Wahrnehmung des 
Entsendungsrechts entscheidet die oder der Vorsitzende des Schlichtungsausschusses auf 
Antrag einer Vereinigung oder des Aufsichtsrats des Diakonischen Werks. 

(6) Die Glaubhaftmachung der Mitgliederzahl kann insbesondere durch eine eidesstattliche 
Versicherung erfolgen, die ein Mitglied des Vertretungsorgans der Vereinigung vor einer No-
tarin oder einem Notar abgibt und der oder dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats des Diakoni-
schen Werks vorlegt. 

(7) Die weiteren Vertreterinnen und Vertreter auf Dienstnehmerseite und ihre Stellvertrete-
rinnen und Stellvertreter werden von einer Delegiertenversammlung der Mitarbeitervertre-
tungen aus deren Mitte gewählt. In die Delegiertenversammlung entsendet jede Mitarbeiter-
vertretung aus dem Bereich des Diakonischen Werks eine Person, die die Voraussetzungen 
des § 6 Absatz 3 Satz 1 erfüllt. Gewählt sind die Personen, die die meisten Stimmen auf sich 
vereinigen. Die Delegiertenversammlung wird von der oder dem Vorsitzenden des Aufsichts-
rats des Diakonischen Werks einberufen und geleitet.  

(8) Absatz 7 gilt entsprechend, wenn eine Vereinigung von ihrem Entsendungsrecht nach Ab-
satz 4 keinen Gebrauch macht oder während der laufenden Amtszeit der Arbeitsrechtlichen 
Kommission auf ihr Entsendungsrecht verzichtet. 

(9) Die Wahl nach Absatz 7 kann innerhalb von zwei Wochen, vom Tag der Bekanntgabe 
des Wahlergebnisses an gerechnet, von mindestens drei Wahlberechtigten bei dem Landes-
kirchengericht der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck schriftlich angefochten 
werden, wenn geltend gemacht wird, dass gegen wesentliche Bestimmungen über die Wahl-
berechtigung, die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verstoßen und der Verstoß nicht be-
hoben worden ist. Wird kirchengerichtlich festgestellt, dass durch den Verstoß das Wahler-
gebnis beeinflusst oder geändert werden konnte, so ist das Wahlergebnis für ungültig zu er-
klären und die Wiederholung der Wahl anzuordnen. 

(10) Die Kosten der Wahl trägt das Diakonische Werk. 

(11) Das Nähere regelt eine Ordnung, die vom Aufsichtsrat des Diakonischen Werks be-
schlossen wird. 

§ 8 
Vertreterinnen und Vertreter auf Dienstgeberseite 

Die Vertreterinnen und Vertreter auf Dienstgeberseite werden durch den Aufsichtsrat des Di-
akonischen Werks entsandt. 

§ 9 
Amtszeit 

(1) Die Amtszeit der Arbeitsrechtlichen Kommission endet am 30. September des vierten auf 
das Jahr der konstituierenden Sitzung folgenden Jahres. 

(2) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission werden 
für die Dauer der Amtszeit entsandt. Sie bleiben bis zur konstituierenden Sitzung der neuen 
Arbeitsrechtlichen Kommission im Amt. Eine erneute Entsendung ist möglich. 

(3) Das Amt eines Mitglieds oder eines stellvertretenden Mitglieds endet vor Ablauf der 
Amtszeit, wenn eine der rechtlichen Voraussetzungen für die Mitgliedschaft entfällt oder 
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wenn das Amt niedergelegt wird. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, wird von der entsen-
denden Stelle unverzüglich eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger für den Rest der Amtszeit 
entsandt.  

§ 10 
Überprüfung der Mitgliedschaft 

(1) Bestehen Zweifel an der Berechtigung der Mitgliedschaft, entscheidet auf Antrag eines 
Drittels der gesetzlichen Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission der Schlichtungsaus-
schuss. 

(2) Verstößt ein Mitglied gegen seine Pflichten oder nimmt es seine Aufgaben fortgesetzt 
nicht wahr, entscheidet der Schlichtungsausschuss auf Antrag eines Drittels der gesetzlichen 
Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission über dessen Ausschluss aus der Arbeitsrecht-
lichen Kommission. 

§ 11 
Rechtsstellung der Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission 

(1) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission sind in 
ihren Entscheidungen unabhängig und an Weisungen nicht gebunden. Sie dürfen in der 
Ausübung ihres Amtes weder benachteiligt noch begünstigt werden. 

(2) Das Diakonische Werk und seine Mitgliedseinrichtungen haben die Arbeitsrechtliche 
Kommission und ihre Mitglieder in ihren Funktionen zu unterstützen. Die Mitglieder und stell-
vertretenden Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission können alle für ihre Arbeit not-
wendigen Auskünfte einholen. 

(3) Dienstnehmer- und Dienstgeberseite in der Arbeitsrechtlichen Kommission können je-
weils die Beratung unabhängiger sachkundiger Dritter in Anspruch nehmen; soweit dies er-
forderlich ist. Die Verschwiegenheit über interne Vorgänge des Dienstes muss gewahrt blei-
ben; hierauf sind die in Anspruch genommenen Dritten zu verpflichten. 

(4) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission haben 
Anspruch auf die Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen, soweit die Veran-
staltungen Kenntnisse vermitteln, die für die Arbeit in der Arbeitsrechtlichen Kommission er-
forderlich sind. Über die Erforderlichkeit entscheidet im Zweifelsfall die oder der Vorsitzende 
des Schlichtungsausschusses. 

(5) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission führen 
ihr Amt unentgeltlich. Ihre Tätigkeit ist Dienst im Sinne der Unfallfürsorgebestimmungen.  

(6) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission sind für 
die Kommissionstätigkeit im erforderlichen Umfang von der Arbeit ohne Minderung des Ar-
beitsentgelts oder des Erholungsurlaubs freigestellt. Die Arbeitsrechtliche Kommission legt 
zu Beginn ihrer Amtszeit den Freistellungsumfang der Mitglieder fest. Über den erforderli-
chen Umfang der Freistellungen entscheidet im Zweifel der oder die Vorsitzende des 
Schlichtungsausschusses.  

(7) Reisekosten werden nach den Bestimmungen des Diakonischen Werks erstattet. 

§ 12 
Schweigepflicht 

(1) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission haben 
über die ihnen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur Arbeitsrechtlichen Kommission bekannt ge-
wordenen Angelegenheiten Stillschweigen zu bewahren, soweit sie ihrer Natur nach vertrau-
lich oder von den anwesenden Mitgliedern der Dienstnehmer- oder Dienstgeberseite für ver-
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traulich erklärt worden sind. Dies gilt auch nach dem Ausscheiden aus der Arbeitsrechtlichen 
Kommission. 

(2) Die Schweigepflicht besteht auch für Personen, die zu einer Sitzung der Arbeitsrechtli-
chen Kommission hinzugezogen werden. Die Personen sind durch die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden über ihre Schweigepflicht zu belehren. 

§ 13 
Vorsitz und Geschäftsführung 

(1) Die oder der bisherige Vorsitzende beruft die Arbeitsrechtliche Kommission zu ihrer kon-
stituierenden Sitzung ein und leitet diese bis zur Wahl der oder des neuen Vorsitzenden. 

(2) Die Arbeitsrechtliche Kommission wählt aus ihrer Mitte für die Dauer eines Jahres eine 
Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und eine stellvertretende Vorsitzende oder einen stell-
vertretenden Vorsitzenden. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende und die oder der stellver-
tretende Vorsitzende sollen im jährlichen Wechsel der Dienstnehmer- bzw. der Dienstgeber-
seite angehören; sie dürfen nicht derselben Seite angehören. Eine vorzeitige Abberufung ist 
möglich. 

(3) Die Sitzungen der Arbeitsrechtlichen Kommission werden durch die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden nach Bedarf unter Angabe der Tagesordnung einberufen und geleitet. Sitzun-
gen müssen einberufen werden, wenn es von mindestens drei Mitgliedern unter Angabe der 
Beratungsgegenstände beantragt wird. Die Einladungsfrist beträgt in der Regel vierzehn Ta-
ge. Die erforderlichen Arbeitsunterlagen sind möglichst mit der Einladung zu versenden. 

(4) Die oder der Vorsitzende stellt die Tagesordnung auf. Jedes Mitglied der Arbeitsrechtli-
chen Kommission hat das Recht, Punkte für die Tagesordnung der Sitzungen zu benennen. 
Die oder der Vorsitzende ist verpflichtet, diese Punkte aufzunehmen, wenn drei Mitglieder 
dies beantragen. 

(5) Über Gegenstände, die nicht auf der mit der Einladung versandten Tagesordnung stehen, 
können Beschlüsse nur gefasst werden, wenn alle Erschienenen mit der Beschlussfassung 
einverstanden sind. 

(6) Ist ein Mitglied an der Sitzungsteilnahme verhindert, benachrichtigt es das stellvertreten-
de Mitglied und die Geschäftsführung.  

(7) Ist sowohl die oder der Vorsitzende als auch die oder der stellvertretende Vorsitzende 
verhindert, übernimmt das älteste Mitglied der Arbeitsrechtlichen Kommission die Aufgaben 
der oder des Vorsitzenden für die Dauer der Verhinderung.  

(8) Für die Geschäftsführung der Arbeitsrechtlichen Kommission wird eine Geschäftsstelle 
beim Diakonischen Werk eingerichtet. Die oder der Vorsitzende der Arbeitsrechtlichen 
Kommission hat das Weisungsrecht gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Geschäftsstelle. Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer nimmt mit beratender 
Stimme an den Sitzungen der Arbeitsrechtlichen Kommission teil; sie oder er darf nicht Mit-
glied oder stellvertretendes Mitglied der Arbeitsrechtlichen Kommission sein. 

§ 14 
Beschlussverfahren 

(1) Die Arbeitsrechtliche Kommission beschließt mehrheitlich mit zwei Dritteln ihrer gesetzli-
chen Mitglieder.  

(2) Ein Beschluss über eine Arbeitsrechtsregelung, der das Datum ihres Inkrafttretens nicht 
regelt, ist unwirksam. 



- 12 -                                          Drucksache Nr. 96/12 

(3) Über die Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommission ist eine Niederschrift zu fertigen. 
Diese ist von der jeweiligen Sitzungsleitung und von der Schriftführerin oder dem Schriftfüh-
rer zu unterzeichnen. 

(4) Die Arbeitsrechtliche Kommission kann zur Vorbereitung ihrer Entscheidungen Aus-
schüsse bilden.  

(5) Die Arbeitsrechtliche Kommission und die Ausschüsse können zu ihren Sitzungen sach-
kundige Beraterinnen und Berater hinzuziehen.  

(6) Die Sitzungen der Arbeitsrechtlichen Kommission und ihrer Ausschüsse sind nicht öffent-
lich. Auf Antrag findet eine geheime Abstimmung statt. 

(7) Zur Regelung weiterer Einzelheiten der Geschäftsführung kann sich die Arbeitsrechtliche 
Kommission eine Geschäftsordnung geben. 

(8) Kommt in der Arbeitsrechtlichen Kommission ein Beschluss über eine arbeitsrechtliche 
Regelung nicht zustande, so ist über diesen Gegenstand in einer weiteren Sitzung erneut zu 
beraten. Kommt auch in dieser Sitzung ein Beschluss nicht zustande, so kann ein Drittel der 
gesetzlichen Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission den Schlichtungsausschuss anru-
fen. 

(9) Hat der Schlichtungsausschuss nach § 17 Absatz 3 einen Einigungsvorschlag unterbrei-
tet, so hat die oder der Vorsitzende unverzüglich eine Sitzung der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission einzuberufen. Kommt auch in dieser Sitzung ein Beschluss nicht zustande, so wird 
das Schlichtungsverfahren nach § 17 Absatz 4 fortgesetzt. 

§ 15 
Fachausschüsse 

Zur Vorbereitung der Sitzungen der Arbeitsrechtlichen Kommission soll je ein Fachaus-
schuss auf Dienstnehmer- und Dienstgeberseite gebildet werden. Diese bestehen aus den 
jeweiligen Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern der Arbeitsrechtlichen Kommission. 
Sachverständige können hinzugezogen werden. 

Abschnitt 3 
Schlichtungsausschuss 

§ 16 
Zusammensetzung des Schlichtungsausschusses 

(1) Der Schlichtungsausschuss besteht aus der oder dem Vorsitzenden und vier Beisitzerin-
nen oder Beisitzern. Für jedes Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied zu bestellen.  

(2) Die Mitglieder und die stellvertretenden Mitglieder des Schlichtungsausschusses müssen 
einer Kirche angehören, die Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in 
Deutschland ist. Sie sind unabhängig und an Weisungen nicht gebunden. Sie dürfen nicht 
Mitglied der Arbeitsrechtlichen Kommission sein. § 12 gilt entsprechend. 

(3) Die oder der Vorsitzende und die oder der stellvertretende Vorsitzende müssen die Befä-
higung zum Richteramt haben, dürfen weder in einem Beschäftigungsverhältnis zum Diako-
nischen Werk, einem Mitglied des Diakonischen Werks, der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau oder der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck stehen, noch einem 
Leitungsorgan des Diakonischen Werks angehören. 

(4) Die oder der Vorsitzende und die oder der stellvertretende Vorsitzende des Schlichtungs-
ausschusses werden von der Arbeitsrechtlichen Kommission mit zwei Dritteln ihrer gesetzli-
chen Mitglieder gewählt. 
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(5) Dienstnehmer- und Dienstgeberseite der Arbeitsrechtlichen Kommission benennen je-
weils zwei Beisitzerinnen oder Beisitzer und deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter.  

(6) Der Schlichtungsausschuss kann angerufen werden, wenn mindestens zwei Beisitzerin-
nen oder Beisitzer bestellt sind. Wird der Schlichtungsausschuss angerufen, ohne dass eine 
Vorsitzende oder ein Vorsitzender gewählt ist, so bestimmt die oder der Vorsitzende des 
Landeskirchengerichts der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck eine Vorsitzende 
oder einen Vorsitzenden, jedoch nur für die zur Entscheidung anstehenden Angelegenhei-
ten. Absatz 3 bleibt unberührt. 

(7) Die Amtszeit der Mitglieder des Schlichtungsausschusses endet mit dem Ende der Amts-
zeit der Arbeitsrechtlichen Kommission. Die Mitglieder bleiben bis zur Bildung des neuen 
Schlichtungsausschusses im Amt. Scheidet ein Mitglied oder ein stellvertretendes Mitglied 
vorzeitig aus, so wird für den Rest der Amtszeit gemäß den Absätzen 2 bis 4 ein neues Mit-
glied oder ein neues stellvertretendes Mitglied gewählt oder benannt. Mit der Konstituierung 
der Arbeitsrechtlichen Kommission sind laufende Schlichtungsverfahren beendet, es sei 
denn diese beschließt in ihrer konstituierenden Sitzung die Fortsetzung der Verfahren. 

§ 17 
Verfahren vor dem Schlichtungsausschuss 

(1) Wird der Schlichtungsausschuss angerufen, muss die oder der Vorsitzende des Schlich-
tungsausschusses diesen unverzüglich einberufen.  

(2) Der Schlichtungsausschuss ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner gesetzlichen 
Mitglieder, darunter die oder der Vorsitzende oder die oder der stellvertretende Vorsitzende, 
anwesend ist. Er beschließt nach Anhörung der Beteiligten mit der Stimmenmehrheit der ge-
setzlichen Mitglieder. Der Schlichtungsausschuss ist nicht an die Anträge der Beteiligten ge-
bunden. Die Sitzungen sind nicht öffentlich. Abstimmungen erfolgen geheim. 

(3) Der Schlichtungsausschuss legt der Arbeitsrechtlichen Kommission nach Anhörung der 
Beteiligten einen Einigungsvorschlag vor. 

(4) Wird das Schlichtungsverfahren nach § 14 Absatz 9 fortgesetzt, so entscheidet der 
Schlichtungsausschuss nach abermaliger Anhörung der Beteiligten. Der Beschluss ersetzt 
die Einigung. Die tragenden Gründe sind der Arbeitsrechtlichen Kommission schriftlich mitzu-
teilen. 

(5) Der Schlichtungsausschuss regelt Einzelheiten des Verfahrens in einer Geschäftsord-
nung. 

Abschnitt 4 
Kosten 

§ 18 
Kosten 

(1) Die Kosten der Geschäftsführung der Arbeitsrechtlichen Kommission und ihrer Aus-
schüsse sowie des Schlichtungsausschusses werden vom Diakonischen Werk getragen. 

(2) Zu den Kosten gehören insbesondere: 

1. Aufwendungen für entgeltliche arbeitsrechtliche Gutachten, die von der Arbeitsrechtlichen 
Kommission über wesentliche Streitfragen eingeholt werden, 

2. Aufwendungen für entgeltliche Beratung der Arbeitsrechtlichen Kommission, ihrer Aus-
schüsse und ihrer Mitglieder, 
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3. Aufwendungen der Anstellungsträger für die notwendige Freistellung von Mitgliedern und 
stellvertretenden Mitgliedern der Arbeitsrechtlichen Kommission und des Schlichtungs-
ausschusses, 

4. notwendige Aufwendungen der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der Arbeits-
rechtlichen Kommission und des Schlichtungsausschusses. 

(3) Für die Aufwendungen nach Absatz 2 Nummer 2 stellt das Diakonische Werk der Dienst-
nehmerseite ein jährliches Budget zur Verfügung, das von der Geschäftsstelle der Arbeits-
rechtlichen Kommission verwaltet wird. Machen die Vertreterinnen und Vertreter der Dienst-
nehmerseite geltend, dass das Budget im laufenden Haushaltsjahr nicht ausreichend ist, ha-
ben sie die zweckentsprechende Verwendung der Mittel und die Notwendigkeit der Über-
schreitung nachzuweisen. Über die Erforderlichkeit zusätzlicher Mittel entscheidet im Zwei-
felsfall der Schlichtungsausschuss. 

(4) Das Nähere regeln die Geschäftsordnungen der Arbeitsrechtlichen Kommission und des 
Schlichtungsausschusses. 

Abschnitt 5 
Ersatzentsendungsverfahren 

§ 19 
Unmittelbare Wahl der Dienstnehmervertreterinnen und -vertreter 

(1) Nehmen die Mitarbeitervertretungen das Entsendungsrecht nach § 7 Absatz 7 nicht oder 
nur teilweise wahr, so werden die weiteren Vertreterinnen und Vertreter auf Dienstnehmer-
seite im Rahmen einer geheimen und unmittelbaren Wahl von den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern gewählt. 

(2) Die Wahl erfolgt aufgrund von Wahlvorschlägen. Gewählt sind die Personen, die die 
meisten Stimmen auf sich vereinigen. 

(3) Wahlberechtigt ist, wer zum Zeitpunkt der Stimmabgabe Mitarbeiterin oder Mitarbeiter 
gemäß § 2 MVG.EKD im Bereich des Diakonischen Werks ist. 

§ 20 
Wahlvorstand 

(1) Der Aufsichtsrat des Diakonischen Werks bestellt einen Wahlvorstand, der die Wahl vor-
bereitet und durchführt. 

(2) Der Wahlvorstand wird bei der Vorbereitung und Durchführung der Wahl von der Ge-
schäftsfälle der Arbeitsrechtlichen Kommission unterstützt. 

§ 21 
Wahlschutz, Wahlanfechtung und Kosten 

(1) Niemand darf die Wahl der Vertreterinnen und Vertreter auf Dienstnehmerseite behin-
dern. Insofern darf keine Mitarbeiterin und kein Mitarbeiter in der Ausübung des aktiven oder 
passiven Wahlrechts beschränkt werden. Niemand darf die Wahl durch Zufügung oder An-
drohung von Nachteilen oder durch Gewährung oder Versprechen von Vorteilen beeinflus-
sen.  

(2) Versäumnis von Arbeitszeit, die zur Ausübung des Wahlrechts oder zur Betätigung im 
Wahlvorstand erforderlich ist, berechtigt den Dienstgeber nicht zur Minderung des Arbeits-
entgelts. 
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(3) Für die Wahlanfechtung gilt § 7 Absatz 9 entsprechend. 

(4) Die Kosten der Wahl trägt das Diakonische Werk.  

§ 22 
Wahlordnung 

Näheres regelt eine Wahlordnung, die der Aufsichtsrat des Diakonischen Werks beschließt. 

Abschnitt 6 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 23 
Erste Amtszeit 

(1) Der Hauptausschuss des Diakonischen Werks in Hessen und Nassau und der Verwal-
tungsrat des Diakonischen Werks in Kurhessen-Waldeck leiten unverzüglich nach Inkrafttre-
ten dieses Kirchengesetzes das Verfahren nach § 7 ein. 

(2) Die erste Amtszeit der Arbeitsrechtlichen Kommission endet am 30. September des vier-
ten auf das Jahr des Inkrafttretens dieses Kirchengesetzes folgenden Jahres. Die Mitglieder 
und stellvertretenden Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission bleiben bis zur konstituie-
renden Sitzung der neuen Arbeitsrechtlichen Kommission im Amt.  

(3) Zu ihrer ersten konstituierenden Sitzung wird die Arbeitsrechtliche Kommission von der 
oder dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats des Diakonischen Werks einberufen und bis zur 
Wahl der oder des Vorsitzenden der neuen Arbeitsrechtlichen Kommission geleitet. 

(4) Mit der ersten konstituierenden Sitzung der neuen Arbeitsrechtlichen Kommission gehen 
die Aufgaben nach § 5 auf die neue Arbeitsrechtliche Kommission über. Die Zuständigkeit 
der jeweiligen bisherigen Arbeitsrechtlichen Kommissionen endet damit. Dies gilt entspre-
chend für den Schlichtungsausschuss. 

(5) Bis zur Bildung des Aufsichtsrats der Diakonie Hessen – Diakonisches Werk in Hessen 
und Nassau und Kurhessen-Waldeck e. V. werden die Aufgaben des Aufsichtsrates nach 
diesem Kirchengesetz durch übereinstimmende Beschlüsse des Hauptausschusses des Di-
akonischen Werks in Hessen und Nassau und des Verwaltungsrates des Diakonischen 
Werks in Kurhessen-Waldeck wahrgenommen. 

§ 24 
Fortgeltung bisheriger Arbeitsrechtsregelungen 

Das bei Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes jeweils geltende Arbeitsvertragsrecht für das 
Diakonische Werk und seine Einrichtungen bleibt in Kraft, solange nicht durch die Arbeits-
rechtliche Kommission oder den Schlichtungsausschuss etwas anderes bestimmt wird. 

§ 25 
Gesetzesänderungen 

Änderungen dieses Kirchengesetzes erfolgen im Benehmen mit dem Diakonischen Werk 
und im Einvernehmen mit der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. 
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Artikel 7 

Kirchengesetz für die Diakonie Hessen zur Anwendung des Mitarbeitervertretungsge-
setzes der EKD (MVG-Anwendungsgesetz Diakonie – MVG.DW) 

 
§ 1 

Übernahme des MVG.EKD 

(1) Das Kirchengesetz über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD – MVG.EKD) vom 6. November 1992 (ABl. EKD 
1992 S. 445), zuletzt geändert am 9. November 2011 (ABl. EKD 2011 S. 339), gilt im Bereich 
der Diakonie Hessen – Diakonisches Werk in Hessen und Nassau und Kurhessen-Waldeck 
e. V. (im Folgenden: Diakonisches Werk) in der jeweils geltenden Fassung nach Maßgabe 
der folgenden und künftigen Bestimmungen. 

(2) Bis zur Eintragung des gemeinsamen Diakonischen Werks im Vereinsregister gilt das 
Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD im Bereich der Diakonischen Werke der Evangeli-
schen Kirche in Hessen und Nassau und der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck 
in der jeweils geltenden Fassung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen. Die beiden 
Diakonischen Werke gemeinsam sind Diakonisches Werk im Sinne dieses Kirchengesetzes. 

(3) Änderungen des Mitarbeitervertretungsgesetzes der EKD treten für den Bereich des Dia-
konischen Werks sechs Monate nach ihrem Inkrafttreten für den Bereich der EKD in Kraft, 
soweit die Synoden der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und der Evangelischen 
Kirche von Kurhessen-Waldeck nichts anderes beschließen. 

§ 2 
Wahlberechtigung 

Wahlberechtigt im Sinne von § 9 MVG.EKD sind auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
sich in Eltern- oder Pflegezeit befinden. 

§ 3 
Wählbarkeit 

(1) Die in § 10 Absatz 1 Buchstabe b MVG.EKD genannte Voraussetzung der Wählbarkeit 
entfällt, sofern die Kirche am Sitz des jeweiligen Rechtsträgers keine entsprechende Rege-
lung vorsieht. Dies gilt nicht für die Wahl in den Gesamtausschuss.  

(2) Die Abweichung von § 10 Absatz 1 Buchstabe b MVG.EKD wird rechtzeitig vor der 
nächsten Wahlperiode der Mitarbeitervertretungen überprüft. 

§ 4 
Fortbildung 

Anstelle von § 19 Absatz 3 Satz 3 MVG.EKD gilt Folgendes: 

Über die Aufteilung des Anspruchs auf Arbeitsbefreiung zur Teilnahme an Tagungen und 
Lehrgängen auf die einzelnen Mitglieder entscheidet die Mitarbeitervertretung zu Beginn ei-
ner Amtszeit und teilt der Dienststellenleitung den Beschluss mit. 
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§ 5 
Teilnahme an Vorstellungsgesprächen 

Ergänzend zu § 34 MVG.EKD gilt Folgendes: 

An Vorstellungsgesprächen und den damit verbundenen Prüfungen und Eignungsfeststel-
lungen, die eine Einrichtung durchführt, kann ein Mitglied der Mitarbeitervertretung beratend 
teilnehmen. 

§ 6 
Begleitung bei Personalgesprächen 

Ergänzend zu § 35 MVG.EKD gilt Folgendes:  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können bei Personalgesprächen (z. B. Konfliktgesprächen) 
aus der Mitarbeitervertretung ein Mitglied ihres Vertrauens hinzuziehen. Näheres kann durch 
Dienstvereinbarung geregelt werden. Mitarbeiterjahresgespräche sind keine Personalge-
spräche im Sinne dieser Vorschrift.  

§ 7 
Mitberatung 

(1) Ergänzend zu § 46 Buchstabe e MVG.EKD hat die Mitarbeitervertretung ein Mitbera-
tungsrecht bei der Aufstellung von Grundsätzen der Personalplanung und -lenkung. 

(2) Ergänzend zu § 46 Buchstabe f MVG.EKD hat die Mitarbeitervertretung ein Mitberatungs-
recht bei der Aufstellung und Änderung von Organisationsplänen. 

§ 8 
Bildung eines Gesamtausschusses 

(1) Anstelle von § 54 MVG.EKD gelten die nachfolgenden Absätze. 

(2) Für das Diakonische Werk wird ein Gesamtausschuss gebildet. Die Amtszeit des Ge-
samtausschusses beträgt vier Jahre. Der bisherige Gesamtausschuss führt die Geschäfte 
bis zu deren Übernahme durch den neu gewählten Gesamtausschuss weiter, längstens je-
doch sechs Monate über den Ablauf der Amtszeit hinaus. Alsdann ist spätestens nach Ablauf 
einer Frist von jeweils längstens einem Jahr erneut nach Absatz 3 zu verfahren. 

(3) Die Vertreterinnen und Vertreter der Mitarbeitervertretungen aller diakonischen Einrich-
tungen werden vom amtierenden Gesamtausschuss, hilfsweise vom Diakonischen Werk, 
spätestens bis zum 31. Juli nach der regelmäßigen Wahl der Mitarbeitervertretungen schrift-
lich zusammengerufen. Die Ladungsfrist beträgt drei Wochen. Jede Mitarbeitervertretung 
entsendet jeweils eines ihrer Mitglieder als Vertreterin oder Vertreter. Die Vertreterinnen und 
Vertreter wählen aus ihrer Mitte den Gesamtausschuss. Gewählt ist, wer die meisten Stim-
men der anwesenden Vertreterinnen und Vertreter auf sich vereinigt. 

(4) Der Gesamtausschuss besteht aus elf Personen, die verschiedenen Mitarbeitervertretun-
gen angehören müssen. Je Einrichtung und Dienststellenverbund darf nur ein Mitglied im 
Gesamtausschuss vertreten sein. § 12 MVG.EKD gilt entsprechend. 

(5) Der Gesamtausschuss entscheidet in geheimer Wahl über den Vorsitz. Die oder der Vor-
sitzende führt die laufenden Geschäfte und vertritt den Gesamtausschuss nach außen. Zu 
Beginn der Amtszeit legt der Gesamtausschuss die Reihenfolge der Vertretung im Vorsitz 
fest. Die Reihenfolge ist dem Vorstand des Diakonischen Werks schriftlich mitzuteilen. 
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(6) Die Mitglieder des Gesamtausschusses werden bis zu einer Gesamtfreistellung von ins-
gesamt 2,5 Vollzeitstellen für die Aufgaben nach § 9 freigestellt. Davon erhält jedes Mitglied 
mindestens zehn Prozent der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit als Grundfreistellung. 
Die verbleibenden 1,4 Vollzeitstellen verteilt der Gesamtausschuss eigenverantwortlich. Das 
Ergebnis ist dem Vorstand des Diakonischen Werks mitzuteilen. Der Gesamtausschuss und 
der Vorstand des Diakonischen Werks können einvernehmlich die Anzahl der Mitglieder des 
Gesamtausschusses und die Freistellung ändern. Das Diakonische Werk erstattet den An-
stellungsträgern der freigestellten Mitglieder des Gesamtausschusses die anteiligen Perso-
nalkosten. 

(7) Das Diakonische Werk stellt dem Gesamtausschuss ein Budget zur Erfüllung der Aufga-
ben nach § 9 zur Verfügung. Über das Budget wird jährlich zwischen dem Vorstand des Dia-
konischen Werks und dem Gesamtausschuss Einvernehmen hergestellt. Kommt kein Ein-
vernehmen zustande, kann jede Seite das Kirchengericht anrufen. Das Kirchengericht ent-
scheidet abschließend über die Höhe des Budgets für den Budgetzeitraum. Aus dem Budget 
sind alle erforderlichen Kosten des Gesamtausschusses nach § 30 MVG.EKD und seiner 
Ausschüsse zu decken. Des Weiteren sind alle erforderlichen Kosten des Gesamtausschus-
ses für Schulungs- und Fortbildungsveranstaltungen zu veranschlagen. 

(8) Im Übrigen finden § 19 Absatz 1, § 21 Absatz 1, § 22 und § 23a Absatz 1 MVG.EKD ent-
sprechende Anwendung. Darüber hinaus findet § 17 MVG.EKD entsprechende Anwendung 
mit der Maßgabe, dass der schriftliche Antrag von einem Viertel der Wahlberechtigten, der 
Mehrheit der Vorsitzenden der Mitarbeitervertretungen oder dem Vorstand des Diakonischen 
Werks gestellt werden kann. 

(9) Der Gesamtausschuss kann sich auf Grundlage der §§ 24 bis 27 MVG.EKD eine Ord-
nung geben. Sie ist dem Diakonischen Werk bekannt zu geben. 

§ 9 
Aufgaben des Gesamtausschusses 

(1) Anstelle von § 55 MVG.EKD gelten die nachfolgenden Absätze. 

(2) Der Gesamtausschuss hat folgende Aufgaben: 

1. Beratung, Unterstützung und Information der Mitarbeitervertretungen bei der Wahrneh-
mung ihrer Rechte und Pflichten, 

2. Förderung des Informations- und Erfahrungsaustausches zwischen den Mitarbeitervertre-
tungen sowie Förderung der Fortbildung von Mitgliedern der Mitarbeitervertretungen, wo-
bei regelmäßige Fortbildungsangebote des Gesamtausschusses mit dem Vorstand des 
Diakonischen Werks abzustimmen sind, 

3. Herstellung des Einvernehmens mit dem Diakonischen Werk über die Berufung von Vor-
sitzenden der Kammern des Kirchengerichts für Mitarbeitervertretungssachen gemäß 
§ 13 Absatz 2, 

4. Erörterung arbeits- und mitarbeitervertretungsrechtlicher Fragen von grundsätzlicher Be-
deutung, sofern hierfür nicht andere Stellen zuständig sind.  

(3) Der Gesamtausschuss hat ferner die Aufgabe, zu Gesetzen und Ordnungen mit arbeits-
rechtlicher Bedeutung für die Diakonie schriftlich Stellung zu nehmen.  

§ 10 
Kirchengerichtlicher Rechtsschutz 

Das Kirchengericht erster Instanz trägt die Bezeichnung Kirchengericht für Mitarbeitervertre-
tungssachen. 
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§ 11 
Kirchengericht für Mitarbeitervertretungssachen 

(1) Anstelle von § 57 MVG.EKD gelten die nachfolgenden Absätze. 

(2) Das Kirchengericht für Mitarbeitervertretungssachen besteht aus mindestens zwei Kam-
mern. Der Aufsichtsrat des Diakonischen Werks kann bei Bedarf die Errichtung weiterer 
Kammern beschließen. 

(3) Das Kirchengericht hat seinen Sitz in Kassel. Die Verhandlungsorte bestimmt die oder 
der jeweilige Vorsitzende der Kammer. 

§ 12 
Zusammensetzung der Kammern (Zu § 58 Absatz 1 MVG.EKD) 

Die Kammern führen ihre Verhandlungen in der Besetzung mit einer oder einem Vorsitzen-
den, einem beisitzenden Mitglied der Dienstgeberseite und einem beisitzenden Mitglied der 
Dienstnehmerseite. Die Mitglieder vertreten sich gegenseitig nach einer Vertretungsrege-
lung, die die Direktorin oder der Direktor gemäß § 13 Absatz 4 festlegt. 

§ 13 
Bildung und Zusammensetzung der Kammern 

(1) Abweichend von § 58 MVG.EKD gelten die nachfolgenden Absätze. 

(2) Der Aufsichtsrat des Diakonischen Werks beruft so viele Vorsitzende wie Kammern er-
richtet werden sollen. Liegt ein einvernehmlicher Vorschlag des Vorstands des Diakonischen 
Werks und des Gesamtausschusses vor, so ist der Aufsichtsrat hieran gebunden. 

(3) Die eine Hälfte der beisitzenden Mitglieder der Kammern wird als Vertreterinnen und Ver-
treter der Dienstgeberseite vom Vorstand des Diakonischen Werks benannt. Die andere 
Hälfte der beisitzenden Mitglieder wird als Vertreterinnen und Vertreter der Dienstnehmersei-
te vom Gesamtausschuss benannt. Es müssen mindestens so viele beisitzende Mitglieder 
benannt werden, dass eine Besetzung der von dem Aufsichtsrat des Diakonischen Werks 
beschlossenen Anzahl von Kammern möglich ist. Die Benennung einer höheren Anzahl von 
beisitzenden Mitgliedern ist möglich. 

(4) Die Vorsitzenden wählen aus ihrer Mitte für die Dauer von zwei Jahren die Direktorin oder 
den Direktor des Kirchengerichts für Mitarbeitervertretungssachen sowie eine Stellvertreterin 
oder einen Stellvertreter. Die Direktorin oder der Direktor regelt die Zusammensetzung der 
Kammern, die Vertretung der Mitglieder sowie die Geschäftsverteilung und erlässt eine Ge-
schäftsordnung. 

§ 14 
Übergangsbestimmungen 

(1) Die ersten allgemeinen Mitarbeitervertretungswahlen im Geltungsbereich dieses Kirchen-
gesetzes finden abweichend von § 15 Absatz 2 MVG.EKD vom 1. Januar bis 30. April 2013 
statt. Die folgenden allgemeinen Mitarbeitervertretungswahlen richten sich nach § 15 Ab-
satz 2 MVG.EKD und finden vom 1. Januar bis 30. April 2018 statt. Die Amtszeit der ersten 
Mitarbeitervertretungen verlängert sich abweichend von § 15 Absatz 1 MVG.EKD entspre-
chend. 

(2) Die Amtszeit der bestehenden Mitarbeitervertretungen endet am 31. Dezember 2012. Sie 
führen die Geschäfte auf Basis des jeweils geltenden Rechts bis zu deren Übernahme durch 
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die neu gewählten Mitarbeitervertretungen weiter, längstens jedoch sechs Monate über den 
Ablauf ihrer Amtszeit hinaus.  

(3) Die Amtszeit der Arbeitsgemeinschaften der Mitarbeitervertretungen in Hessen und Nas-
sau sowie Kurhessen-Waldeck endet am 31. Dezember 2012. Sie führen die Geschäfte auf 
Basis des jeweils geltenden Rechts gemeinsam als Übergangs-Gesamtausschuss bis zu de-
ren Übernahme durch den neu gewählten Gesamtausschuss weiter, längstens jedoch neun 
Monate über den Ablauf ihrer Amtszeit hinaus. § 54 Absatz 2 MVG.EKD gilt entsprechend. 

(4) Für die erste Amtszeit gelten §§ 8, 9 und 13 mit folgender Maßgabe: 

1. Abweichend von § 8 Absatz 1 wird für die erste Amtszeit für den Bereich des Diakoni-
schen Werkes in Kurhessen-Waldeck und für den Bereich des Diakonischen Werkes in 
Hessen und Nassau jeweils ein eigener Gesamtausschuss gebildet. 

2. Als amtierender Gesamtausschuss im Sinne von § 8 Absatz 3 gilt der jeweilige Vorstand 
der bisherigen Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen. 

3. Abweichend von § 8 Absatz 3 werden die beiden Gesamtausschüsse jeweils in getrenn-
ten Wahlgängen der Mitarbeitervertretungen im Bereich des Diakonischen Werkes in Kur-
hessen-Waldeck und im Bereich des Diakonischen Werkes in Hessen und Nassau ge-
wählt.  

4. Abweichend von § 8 Absatz 4 bestehen die beiden Gesamtausschüsse aus jeweils sie-
ben Personen. 

5. Abweichend von § 8 Absatz 6 beträgt die Gesamtfreistellung je Gesamtausschuss 
1,5 Vollzeitstellen. 

6. Die Vorsitzenden der Gesamtausschüsse und ihre ersten Stellvertreterinnen bzw. Stell-
vertreter bilden den geschäftsführenden Vorstand der Gesamtausschüsse. 

7. Die Aufgaben gemäß § 9 Absatz 2 Nummer 1 und 2 werden von den Gesamtausschüs-
sen jeweils für ihren regionalen Zuständigkeitsbereich wahrgenommen. 

8. Die Aufgaben gemäß § 9 Absatz 2 Nummer 3 und 4 sowie § 13 Absatz 2 Satz 2 und Ab-
satz 3 Satz 2 nimmt der geschäftsführende Vorstand wahr. 

(5) Bis zur Konstituierung des Kirchengerichts für Mitarbeitervertretungssachen werden des-
sen Aufgaben von der Schlichtungsstelle des Diakonischen Werkes in Hessen und Nassau 
und von dem Kirchengericht der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck für den je-
weiligen Bereich wahrgenommen. 

(6) Für die Vertretung der Jugendlichen und der Auszubildenden sowie die Vertrauensperson 
der schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelten die Absätze 1 und 2 entspre-
chend mit der Maßgabe, dass die folgenden Wahlen vom 1. Januar bis 30. April 2016 statt-
finden und sich die erste Amtszeit dementsprechend verlängert.  

§ 15 
Gesetzesänderungen 

Änderungen dieses Kirchengesetzes erfolgen im Benehmen mit dem Diakonischen Werk 
und im Einvernehmen mit der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. 
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Artikel 8 

Änderung weiterer Kirchengesetze 

 

(1) Das Zuordnungsgesetz vom 27. November 2009 (ABl. 2010 S. 15) wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Absatz 2 werden die Wörter „im Diakonischen Werk in Hessen und Nassau e. V.“ 
durch die Wörter „in der Diakonie Hessen – Diakonisches Werk in Hessen und Nassau 
und Kurhessen-Waldeck e. V.“ ersetzt. 

2. In § 2 Absatz 2 werden die Wörter „im Diakonischen Werk in Hessen und Nassau e. V.“ 
durch die Wörter „in der Diakonie Hessen – Diakonisches Werk in Hessen und Nassau 
und Kurhessen-Waldeck e. V.“ ersetzt. 

3. In § 2 Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „Das Diakonische Werk in Hessen und Nassau 
e. V.“ durch die Wörter „Die Diakonie Hessen – Diakonisches Werk in Hessen und Nas-
sau und Kurhessen-Waldeck e. V.“ ersetzt. 

(2) In § 5 Absatz 1 Satz 1 des Kirchengesetzes über die Errichtung einer Evangelischen 
Hochschule in Darmstadt vom 18. Februar 1973 (ABl. 1973 S. 102), zuletzt geändert am 
20. November 2010 (ABl. 2011 S. 14), werden die Wörter „des Diakonischen Werkes in Hes-
sen und Nassau“ durch die Wörter „der Diakonie Hessen“ ersetzt. 

 

Artikel 9 

Inkrafttreten 

 

(1) Artikel 1 und 2, Artikel 3 Nummer 5 und Artikel 5 Absatz 1 treten am 1. Januar 2013 in 
Kraft. 

(2) Artikel 4 und Artikel 5 Absatz 2 treten am Tag nach der ersten Konstituierung der Arbeits-
rechtlichen Kommission nach dem Arbeitsrechtsregelungsgesetz Diakonie (Artikel 6) in Kraft. 
Die Kirchenverwaltung gibt den Tag des Inkrafttretens im Amtsblatt bekannt. 

(3) Artikel 6 tritt am 1. Mai 2013 in Kraft, wenn die Evangelische Kirche von Kurhessen-
Waldeck ein entsprechendes Arbeitsrechtsregelungsgesetz Diakonie beschlossen hat. Die 
Kirchenverwaltung gibt den Tag des Inkrafttretens im Amtsblatt bekannt. 

(4) Artikel 7 tritt am 1. Januar 2013 in Kraft, wenn die Evangelische Kirche von Kurhessen-
Waldeck ein entsprechendes MVG-Anwendungsgesetz Diakonie beschlossen hat. Die Kir-
chenverwaltung gibt den Tag des Inkrafttretens im Amtsblatt bekannt. 

(5) Im Übrigen tritt dieses Kirchengesetz am Tag nach der Eintragung der Satzung der Dia-
konie Hessen – Diakonisches Werk in Hessen und Nassau und Kurhessen-Waldeck e. V. in 
das Vereinsregister in Kraft. Die Kirchenverwaltung gibt den Tag des Inkrafttretens im Amts-
blatt bekannt. 
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Vertrag 
zwischen 

der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 
und 

der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck 
 

anlässlich der Bildung eines gemeinsamen Diakonischen Werks 
 

Präambel 

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau und die Evangelische Kirche von Kurhessen-
Waldeck sind gerufen zum Dienst am Evangelium von Jesus Christus, das in der Botschaft der 
Heiligen Schrift und im Bekenntnis der Reformation bezeugt ist und in der Welt Gestalt gewin-
nen will. 

Beide Kirchen nehmen die gemeinsame Verantwortung wahr, das Evangelium in Wort und Sak-
rament und in der Nächstenliebe in rechter Weise zu bezeugen. Diakonie ist als eine besondere 
Gestalt dieses Zeugnisses Wesens- und Lebensäußerung der Kirche und nimmt sich besonders 
Menschen in leiblicher Not, in seelischer Bedrängnis und in sozial ungerechten Verhältnissen 
an. Im Rahmen dieses Auftrages sucht sie auch die Ursachen dieser Nöte zu benennen und zu 
beheben. Sie richtet sich in ökumenischer Weite an Einzelne und Gruppen. Die Gestaltung der 
Diakonie – auch im Blick auf Zusammenarbeit und Einheit – gehört zur gemeinsamen Verant-
wortung der Kirchen. 

Auf der Grundlage von Bibel und Bekenntnis und in Wahrnehmung der gemeinsamen kirchli-
chen Verantwortung unterstützen die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau und die 
Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck eine gemeinsam getragene Diakonie in Hessen 
und in ihren landeskirchlichen Gebieten in Rheinland Pfalz und Thüringen. Sie fördern dadurch 
die Einheit des diakonischen Zeugnisses und stärken den Dienst am Nächsten zu dessen Wohl 
und Heil. 

§ 1 
Gemeinsames Diakonisches Werk 

Die Diakonie Hessen – Diakonisches Werk in Hessen und Nassau und Kurhessen-Waldeck e. V. 
ist ein gemeinsames Werk der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und der Evangeli-
schen Kirche von Kurhessen-Waldeck. 

§ 2 
Zuordnung der Mitglieder des Diakonischen Werks 

(1) Die Mitglieder des Diakonischen Werks sind der evangelischen Kirche nach Maßgabe der 
Richtlinie des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland über die Zuordnung diakonischer 
Einrichtungen zugeordnet. 

(2) Die Aufhebung der Zuordnung eines Mitglieds des Diakonischen Werks zur evangelischen Kir-
che erfolgt einvernehmlich durch die beiden Kirchen im Benehmen mit dem Diakonischen Werk. 
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§ 3 
Förderung des Diakonischen Werks 

(1) Beide Kirchen fördern die Arbeit des Diakonischen Werks, insbesondere indem sie 
1. die Anliegen des Diakonischen Werks in der Öffentlichkeit und gegenüber Dritten unterstüt-

zen, 
2. theologisches Personal für die Geschäftsstellen des Diakonischen Werks bereitstellen, 
3. jährliche Zuweisungen für die Arbeit des Diakonischen Werks zur Verfügung stellen, 

4. die Gewährleistungsträgerschaft für die Zusatzversorgung bei der Evangelischen Zusatzver-
sorgungskasse in Darmstadt übernehmen. 

Beide Kirchen stimmen sich dabei ab. 

(2) Die beiden Kirchen gewähren dem Diakonischen Werk finanzielle und personelle Unterstüt-
zung. Näheres regelt eine Vereinbarung der beiden Kirchen mit dem Diakonischen Werk. 

(3) Für Aufgaben des Diakonischen Werks, die im Auftrag einer der beiden Kirchen wahrge-
nommen werden, sind Vereinbarungen zwischen dem Diakonischen Werk und der jeweiligen 
Kirche zu treffen. 

§ 4 
Abstimmung in der Zusammenarbeit 

Beide Kirchen stimmen sich in der Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk ab. 

§ 5 
Kirchenrechtliche Grundlagen 

(1) Beide Kirchen schaffen einheitliche rechtliche Rahmenbedingungen für das Diakonische 
Werk. 

(2) Solange einzelne Rechtsbereiche noch nicht einheitlich von beiden Kirchen geregelt sind, 
gilt für das Diakonische Werk, seine Mitglieder und deren Beschäftigten das Recht der bisher 
zuständigen Kirche fort. 

§ 6 
Zustimmung bei Satzungsänderungen 

Änderungen der Satzung des Diakonischen Werks bedürfen der Zustimmung beider Kirchen. 

§ 7 
Koordinierungsausschuss Diakonisches Werk 

(1) Beide Kirchen bilden einen Koordinierungsausschuss zur Vorbereitung von synodalen Ent-
scheidungen, die das gemeinsame Diakonische Werk betreffen und einheitlich oder einver-
nehmlich zu regeln sind.  

(2) Empfehlungen des Koordinierungsausschusses sollen einmütig gefasst werden; sie bedür-
fen jedoch mindestens der Mehrheit der Stimmen der Mitglieder gemäß Absatz 3. 

(3) Dem Koordinierungsausschuss gehören jeweils sechs Synodale der beiden Kirchen an. Sie 
werden von den Synoden entsandt. 
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(4) Zwei Vertreterinnen und Vertreter des gemeinsamen Diakonischen Werks können an den 
Sitzungen des Koordinierungsausschusses mit beratender Stimme teilnehmen. Die beratende 
Teilnahme von weiteren Personen bleibt unberührt. 

(5) Der Koordinierungsausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung. 

§ 8 
Mitarbeit in kirchlichen Gremien 

Sieht das Recht einer der beiden Kirchen eine Beteiligung des Diakonischen Werks in einem 
Gremium vor, kann diese auch von einer Person, die der jeweils anderen Kirche angehört, 
wahrgenommen werden. 

§ 9 
Laufzeit 

Dieser Kirchenvertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann jederzeit einvernehmlich 
geändert oder aufgehoben werden. 

§ 10 
Übergangsbestimmung 

Erfolgt die Verschmelzung der bestehenden Diakonischen Werke beider Kirchen durch Auf-
nahme, wird die für den verbleibenden Verein zuständige Kirche die Zustimmung zur neuen 
Satzung nur im Einvernehmen mit der anderen Kirche erteilen. 

§ 11 
Inkrafttreten 

(1) § 10 dieses Kirchenvertrages tritt am 1. Januar 2013 in Kraft. 

(2) Im Übrigen tritt dieser Kirchenvertrag am Tag nach  der Eintragung der Satzung der Diako-
nie Hessen – Diakonisches Werk in Hessen und Nassau und Kurhessen-Waldeck e. V. im Ver-
einsregister in Kraft. Die Kirchenverwaltung und das Landeskirchenamt geben den Tag des In-
krafttretens in den Amtsblättern der beiden Kirchen bekannt. 
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Vertrag 

 zwischen  
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 

und 
der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck 

anlässlich der Bildung eines gemeinsamen 
Diakonischen Werks 

 
Vertrag 

zwischen 
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 

und 
der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck 

anlässlich der Bildung eines gemeinsamen 
Diakonischen Werks 

 
Präambel 

 
Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau und die 
Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck sind ge-
rufen zum Dienst am Evangelium von Jesus Christus, 
das in der Botschaft der Heiligen Schrift und im Be-
kenntnis der Reformation bezeugt ist und in der Welt 
Gestalt gewinnen will. 
 
Beide Kirchen nehmen die gemeinsame Verantwortung 
wahr, das Evangelium in Wort und Sakrament und in 
der Nächstenliebe in rechter Weise zu bezeugen. Dia-
konie ist als eine besondere Gestalt dieses Zeugnisses 
Wesens- und Lebensäußerung der Kirche und nimmt 
sich besonders Menschen in leiblicher Not, in seeli-
scher Bedrängnis und in sozial ungerechten Verhältnis-
sen an. Im Rahmen dieses Auftrages sucht sie auch die 
Ursachen dieser Nöte zu benennen und zu beheben. 
Sie richtet sich in ökumenischer Weite an Einzelne und 
Gruppen. Die Gestaltung der Diakonie – auch im Blick 
auf Zusammenarbeit und Einheit – gehört zur gemein-
samen Verantwortung der Kirchen. 
 
Auf der Grundlage von Bibel und Bekenntnis und in 
Wahrnehmung der gemeinsamen kirchlichen Verant-
wortung unterstützen die Evangelische Kirche in Hes-
sen und Nassau und die Evangelische Kirche von Kur-
hessen-Waldeck eine gemeinsam getragene Diakonie 
in Hessen und in ihren landeskirchlichen Gebieten in 
Rheinland Pfalz und Thüringen. Sie fördern dadurch die 
Einheit des diakonischen Zeugnisses und stärken den 
Dienst am Nächsten zu dessen Wohl und Heil. 
 

 
Präambel 

 
Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau und die 
Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck sind ge-
rufen zum Dienst am Evangelium von Jesus Christus, 
das in der Botschaft der Heiligen Schrift und im Be-
kenntnis der Reformation bezeugt ist und in der Welt 
Gestalt gewinnen will. 
 
Beide Kirchen nehmen die gemeinsame Verantwortung 
wahr, das Evangelium in Wort und Sakrament und in 
der Nächstenliebe in rechter Weise zu bezeugen. Dia-
konie ist als eine besondere Gestalt dieses Zeugnisses 
Wesens- und Lebensäußerung der Kirche und nimmt 
sich besonders Menschen in leiblicher Not, in seeli-
scher Bedrängnis und in sozial ungerechten Verhältnis-
sen an. Im Rahmen dieses Auftrages sucht sie auch die 
Ursachen dieser Nöte zu benennen und zu beheben. 
Sie richtet sich in ökumenischer Weite an Einzelne und 
Gruppen. Die Gestaltung der Diakonie – auch im Blick 
auf Zusammenarbeit und Einheit – gehört zur gemein-
samen Verantwortung der Kirchen. 
 
Auf der Grundlage von Bibel und Bekenntnis und in 
Wahrnehmung der gemeinsamen kirchlichen Verant-
wortung unterstützen die Evangelische Kirche in Hes-
sen und Nassau und die Evangelische Kirche von Kur-
hessen-Waldeck eine gemeinsam getragene Diakonie 
in Hessen und in ihren landeskirchlichen Gebieten in 
Rheinland Pfalz und Thüringen. Sie fördern dadurch die 
Einheit des diakonischen Zeugnisses und stärken den 
Dienst am Nächsten zu dessen Wohl und Heil. 
 

 
§ 1. Gemeinsames Diakonisches Werk. Die Diakonie 
Hessen – Diakonisches Werk in Hessen und Nassau 
und Kurhessen-Waldeck e. V. ist ein gemeinsames 
Werk der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 
und der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck.
 

 
§ 1. Gemeinsames Diakonisches Werk. Die Diakonie 
Hessen – Diakonisches Werk in Hessen und Nassau 
und Kurhessen-Waldeck e. V. ist ein gemeinsames 
Werk der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 
und der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck.
 

 
§ 2. Zuordnung der Mitglieder des Diakonischen 
Werks. (1) Die Mitglieder des Diakonischen Werks sind 
der evangelischen Kirche nach Maßgabe der Richtlinie 
des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland 
über die Zuordnung diakonischer Einrichtungen zuge-
ordnet. 
 
(2) Die Aufhebung der Zuordnung eines Mitglieds des 
Diakonischen Werks zur evangelischen Kirche erfolgt 
einvernehmlich durch die beiden Kirchen im Benehmen 
mit dem Diakonischen Werk. 
 
 

 
§ 2. Zuordnung der Mitglieder des Diakonischen 
Werks. (1) Die Mitglieder des Diakonischen Werks sind 
der evangelischen Kirche nach Maßgabe der Richtlinie 
des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland 
über die Zuordnung diakonischer Einrichtungen zuge-
ordnet. 
 
(2) Die Aufhebung der Zuordnung eines Mitglieds des 
Diakonischen Werks zur evangelischen Kirche erfolgt 
einvernehmlich durch die beiden Kirchen im Benehmen 
mit dem Diakonischen Werk. 
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§ 3. Förderung des Diakonischen Werks. (1) Beide 
Kirchen fördern die Arbeit des Diakonischen Werks, 
insbesondere indem sie 
 
1. die Anliegen des Diakonischen Werks in der Öffent-

lichkeit und gegenüber Dritten unterstützen, 
2. theologisches Personal für die Geschäftsstellen des 

Diakonischen Werks bereitstellen, 
 

3. jährliche Zuweisungen für die Arbeit des Diakoni-
schen Werks zur Verfügung stellen, 

4. die Gewährleistungsträgerschaft für die Zusatzver-
sorgung bei der Evangelischen Zusatzversorgungs-
kasse in Darmstadt übernehmen. 

 
Beide Kirchen stimmen sich dabei ab. 
 
(2) Bis zum 31. Dezember 2015 gewähren die beiden 
Kirchen dem Diakonischen Werk finanzielle und perso-
nelle Unterstützung im Rahmen der bisherigen Förde-
rung ihrer Diakonischen Werke. Ab dem Jahr 2016 wird 
die Förderung in einer gemeinsamen Vereinbarung mit 
dem Diakonischen Werk geregelt. 
 
(3) Absatz 2 gilt nicht für Aufgaben des Diakonischen 
Werks, die im Auftrag einer der beiden Kirchen wahr-
genommen werden. Hierüber sind gesonderte Verein-
barungen zwischen dem Diakonischen Werk und der 
jeweiligen Kirche zu treffen. 
 

 
§ 3. Förderung des Diakonischen Werks. (1) Beide 
Kirchen fördern die Arbeit des Diakonischen Werks, 
insbesondere indem sie 
 
1. die Anliegen des Diakonischen Werks in der Öffent-

lichkeit und gegenüber Dritten unterstützen, 
2. theologisches Personal für die Geschäftsstellen des 

Diakonischen Werks bereitstellen, 
 

3. jährliche Zuweisungen für die Arbeit des Diakoni-
schen Werks zur Verfügung stellen, 

4. die Gewährleistungsträgerschaft für die Zusatzver-
sorgung bei der Evangelischen Zusatzversorgungs-
kasse in Darmstadt übernehmen. 

 
Beide Kirchen stimmen sich dabei ab. 
 
(2) Die beiden Kirchen gewähren dem Diakonischen 
Werk finanzielle und personelle Unterstützung. Näheres 
regelt eine Vereinbarung der beiden Kirchen mit dem 
Diakonischen Werk. 
 
 
 
(3) Für Aufgaben des Diakonischen Werks, die im Auf-
trag einer der beiden Kirchen wahrgenommen werden, 
sind Vereinbarungen zwischen dem Diakonischen Werk 
und der jeweiligen Kirche zu treffen. 
 

 
§ 4. Abstimmung in der Zusammenarbeit. Beide Kir-
chen stimmen sich in der Zusammenarbeit mit dem 
Diakonischen Werk ab. 
 

 
§ 4. Abstimmung in der Zusammenarbeit. Beide Kir-
chen stimmen sich in der Zusammenarbeit mit dem 
Diakonischen Werk ab. 
 

 
§ 5. Kirchenrechtliche Grundlagen. (1) Beide Kirchen 
schaffen einheitliche rechtliche Rahmenbedingungen 
für das Diakonische Werk. 
 
(2) Solange einzelne Rechtsbereiche noch nicht einheit-
lich von beiden Kirchen geregelt sind, gilt für das Dia-
konische Werk, seine Mitglieder und deren Beschäf-
tigten das Recht der bisher zuständigen Kirche fort. 
 

 
§ 5. Kirchenrechtliche Grundlagen. (1) Beide Kirchen 
schaffen einheitliche rechtliche Rahmenbedingungen 
für das Diakonische Werk. 
 
(2) Solange einzelne Rechtsbereiche noch nicht einheit-
lich von beiden Kirchen geregelt sind, gilt für das Dia-
konische Werk, seine Mitglieder und deren Beschäf-
tigten das Recht der bisher zuständigen Kirche fort. 
 

 
§ 6. Zustimmung bei Satzungsänderungen. Ände-
rungen der Satzung bedürfen der Zustimmung beider 
Kirchen. 
 

 
§ 6. Zustimmung bei Satzungsänderungen. Ände-
rungen der Satzung des Diakonischen Werks bedürfen 
der Zustimmung beider Kirchen. 
 

 
§ 7. Koordinierungsausschuss Diakonisches Werk. 
(1) Beide Kirchen bilden einen Koordinierungsaus-
schuss zur Vorbereitung von synodalen Entscheidun-
gen, die das gemeinsame Diakonische Werk betreffen 
und einheitlich oder einvernehmlich zu regeln sind.  
 
(2) Empfehlungen des Koordinierungsausschusses 
sollen einmütig gefasst werden; sie bedürfen jedoch 
mindestens der Mehrheit der Stimmen der Mitglieder 
gemäß Absatz 3. 
 
(3) Dem Koordinierungsausschuss gehören jeweils 
sechs Synodale der beiden Kirchen an. Sie werden von 
den Synoden entsandt. 

 
§ 7. Koordinierungsausschuss Diakonisches Werk. 
(1) Beide Kirchen bilden einen Koordinierungsaus-
schuss zur Vorbereitung von synodalen Entscheidun-
gen, die das gemeinsame Diakonische Werk betreffen 
und einheitlich oder einvernehmlich zu regeln sind.  
 
(2) Empfehlungen des Koordinierungsausschusses 
sollen einmütig gefasst werden; sie bedürfen jedoch 
mindestens der Mehrheit der Stimmen der Mitglieder 
gemäß Absatz 3. 
 
(3) Dem Koordinierungsausschuss gehören jeweils 
sechs Synodale der beiden Kirchen an. Sie werden von 
den Synoden entsandt. 
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(4) Zwei Vertreterinnen und Vertreter des gemeinsamen 
Diakonischen Werks können an den Sitzungen des 
Koordinierungsausschusses mit beratender Stimme 
teilnehmen. Die beratende Teilnahme von weiteren 
Personen bleibt unberührt. 
 
(5) Der Koordinierungsausschuss gibt sich eine Ge-
schäftsordnung. 
 

 
(4) Zwei Vertreterinnen und Vertreter des gemeinsamen 
Diakonischen Werks können an den Sitzungen des 
Koordinierungsausschusses mit beratender Stimme 
teilnehmen. Die beratende Teilnahme von weiteren 
Personen bleibt unberührt. 
 
(5) Der Koordinierungsausschuss gibt sich eine Ge-
schäftsordnung. 
 

 
§ 8. Gemeinsames Gesetzgebungsorgan für das 
Diakonische Werk. Beide Kirchen streben ein gemein-
sames Gesetzgebungsorgan für das Recht des Diako-
nischen Werks und seiner Mitglieder an. 
 

 
entfällt 

 
§ 9. Mitarbeit in kirchlichen Gremien. Sieht das Recht 
einer der beiden Kirchen eine Beteiligung des Diakoni-
schen Werks in einem Gremium vor, kann diese auch 
von einer Person, die der jeweils anderen Kirche ange-
hört, wahrgenommen werden. 
 

 
§ 8. Mitarbeit in kirchlichen Gremien. Sieht das Recht 
einer der beiden Kirchen eine Beteiligung des Diakoni-
schen Werks in einem Gremium vor, kann diese auch 
von einer Person, die der jeweils anderen Kirche ange-
hört, wahrgenommen werden. 
 

 
§ 10. Laufzeit. Dieser Kirchenvertrag wird auf unbe-
stimmte Zeit geschlossen. Er kann jederzeit einver-
nehmlich geändert oder aufgehoben werden. 
 

 
§ 9. Laufzeit. Dieser Kirchenvertrag wird auf unbe-
stimmte Zeit geschlossen. Er kann jederzeit einver-
nehmlich geändert oder aufgehoben werden. 
 

 
Erläuterung: Bei einer „Verschmelzung durch Aufnah-
me“ entscheidet die Mitgliederversammlung des 
verbleibenden Vereins über die neue Satzung. Die Zu-
stimmung zur neuen Satzung erfolgt somit auch nur 
durch eine der beiden Kirchen. Mit dem neuen § 10 soll 
sichergestellt werden, dass auch die andere Kirche im 
Genehmigungsverfahren beteiligt ist. 
 

 
§ 10. Übergangsbestimmung. Erfolgt die Verschmel-
zung der bestehenden Diakonischen Werke beider Kir-
chen durch Aufnahme, wird die für den verbleibenden 
Verein zuständige Kirche die Zustimmung zur neuen 
Satzung nur im Einvernehmen mit der anderen Kirche 
erteilen. 
 

 
§ 11. Inkrafttreten. Dieser Kirchenvertrag tritt am 1. Ja-
nuar 2013 in Kraft. 
 
 

 
§ 11. Inkrafttreten. (1) § 10 dieses Kirchenvertrages 
tritt am 1. Januar 2013 in Kraft.  
 
(2) Im Übrigen tritt dieser Kirchenvertrag am Tag nach  
der Eintragung der Satzung der Diakonie Hessen – 
Diakonisches Werk in Hessen und Nassau und Kurhes-
sen-Waldeck e. V. im Vereinsregister in Kraft. Die Kir-
chenverwaltung und das Landeskirchenamt geben den 
Tag des Inkrafttretens in den Amtsblättern der beiden 
Kirchen bekannt. 
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Kirchengesetz 

anlässlich der Bildung eines 
gemeinsamen Diakonischen Werks 

 
Vom... 

 
Die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau hat das folgende Kirchengesetz beschlos-
sen; Artikel 39 Absatz 2 der Kirchenordnung ist einge-
halten: 
 

 
Kirchengesetz 

anlässlich der Bildung eines 
gemeinsamen Diakonischen Werks 

 
Vom... 

 
Die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau hat das folgende Kirchengesetz beschlos-
sen: 
 

 
Artikel 1 

 
Zustimmung zur Satzung der Diakonie Hessen 

– Diakonisches Werk in Hessen und Nassau und 
Kurhessen-Waldeck e. V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Satzung der Diakonie Hessen – Diakonisches Werk 
in Hessen und Nassau und Kurhessen-Waldeck e. V. 
vom 31. Oktober 2012 wird gemäß § 14 Absatz 5 des 
Diakoniegesetzes in der Fassung vom 29. April 2001 
(ABl. 2001 S. 213) zugestimmt. 
 
 

 
Artikel 1 

 
Zustimmung zur Verschmelzung 

der Diakonischen Werke 
 
 
Einer Verschmelzung des Diakonischen Werks in Hes-
sen und Nassau e. V. und des Diakonischen Werks in 
Kurhessen-Waldeck e. V. durch Aufnahme wird zuge-
stimmt. 
 
 
 

Die Genehmigung der neuen Satzung kann erst 
auf der Frühjahrssynode 2013 erfolgen: 

 
Genehmigung 

der Satzung der Diakonie Hessen 
 

Vom ##. April 2013 
 

Die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau hat den folgenden Beschluss gefasst: 
 
Der Satzung der Diakonie Hessen – Diakonisches Werk 
in Hessen und Nassau und Kurhessen-Waldeck e. V. in 
der vorgelegten Entwurfsfassung vom ### 2013 wird 
gemäß § 14 Absatz 5 des Diakoniegesetzes zuge-
stimmt. 
 

 
 

Artikel 2 
 

Zustimmung zum Kirchenvertrag 
 

(1) Dem vorgelegten Vertrag zwischen der Evangeli-
schen Kirche in Hessen und Nassau und der Evangeli-
schen Kirche von Kurhessen-Waldeck anlässlich der 
Bildung eines gemeinsamen Diakonischen Werks wird 
zugestimmt. 
 
(2) Die Kirchenleitung wird ermächtigt, den Kirchenver-
trag anlässlich der Bildung eines gemeinsamen Diako-
nischen Werks abzuschließen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Artikel 2 
 

Zustimmung zum Kirchenvertrag 
 

(1) Dem vorgelegten Vertrag zwischen der Evangeli-
schen Kirche in Hessen und Nassau und der Evangeli-
schen Kirche von Kurhessen-Waldeck anlässlich der 
Bildung eines gemeinsamen Diakonischen Werks wird 
zugestimmt. 
 
(2) Die Kirchenleitung wird ermächtigt, den Kirchenver-
trag anlässlich der Bildung eines gemeinsamen Diako-
nischen Werks abzuschließen. 
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Artikel 3 
Änderung der Kirchenordnung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Kirchenordnung der Evangelischen Kirche in Hes-
sen und Nassau in der Fassung vom 20. Februar 2010 
(ABl. 2010 S. 118) wird wie folgt geändert: 
 
1. In Artikel 48 Absatz 5 werden die Wörter „in Hes-

sen und Nassau“ gestrichen. 
 
2. Artikel 69 Absatz 4 wird aufgehoben. 
 
3. Nach Artikel 69 wird folgender Artikel 69a eingefügt: 
 

 „Artikel 69a 
Diakonisches Werk 

 
 Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau 

nimmt ihre Verantwortung für diakonische Einrich-
tungen insbesondere durch ihr Diakonisches Werk 
wahr. Das Diakonische Werk kann mehreren Kir-
chen zugeordnet sein.“ 

 

 
 

Kirchengesetz 
zur Änderung der Kirchenordnung 

 
Vom... 

 
Die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau hat das folgende Kirchengesetz beschlos-
sen; Artikel 39 Absatz 2 der Kirchenordnung ist ein-
gehalten: 
 

§ 1 
 
Die Kirchenordnung der Evangelischen Kirche in Hes-
sen und Nassau in der Fassung vom 20. Februar 2010 
(ABl. 2010 S. 118) wird wie folgt geändert: 
 
1. In Artikel 48 Absatz 5 werden die Wörter „in Hes-

sen und Nassau“ gestrichen. 
 
2. Artikel 69 Absatz 4 wird aufgehoben. 
 
3. Nach Artikel 69 wird folgender Artikel 69a eingefügt: 
 

 „Artikel 69a 
Diakonisches Werk 

 
 Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau 

nimmt ihre Verantwortung für diakonische Einrich-
tungen insbesondere durch ihr Diakonisches Werk 
wahr. Das Diakonische Werk kann mehreren Kir-
chen zugeordnet sein.“ 

 
§ 2 

 
Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2013 in Kraft. 
 
 

 
Artikel 4 

 
Änderung des Diakoniegesetzes 

 
Das Diakoniegesetz in der Fassung vom 29. April 2001 
(ABl. 2001 S. 213) wird wie folgt geändert: 
 
1. § 2 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
 „(2) Darüber hinaus wird Diakonie in besonderer 

Weise von der Diakonie Hessen – Diakonisches 
Werk in Hessen und Nassau und Kurhessen-
Waldeck e. V., nachfolgend Diakonisches Werk ge-
nannt, und von rechtlich selbstständigen Trägern 
wahrgenommen, die sich, gebunden durch ihre ei-
genen Satzungen, im Diakonischen Werk zusam-
menschließen.“ 

 
2. In § 3 Absatz 2, § 5 Absatz 2, § 10 Absatz 3, § 11 

Absatz 1, § 12 Absatz 2 und 4 und den §§ 13, 14, 
16 und 17 werden jeweils nach den Wörtern „Werk“ 
oder „Werks“ die Wörter „in Hessen und Nassau“ 
gestrichen. 

 
 
 
 

 
Artikel 3 

 
Änderung des Diakoniegesetzes 

 
Das Diakoniegesetz in der Fassung vom 29. April 2001 
(ABl. 2001 S. 213) wird wie folgt geändert: 
 
1. § 2 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
 „(2) Darüber hinaus wird Diakonie in besonderer 

Weise von der Diakonie Hessen – Diakonisches 
Werk in Hessen und Nassau und Kurhessen-
Waldeck e. V., nachfolgend Diakonisches Werk ge-
nannt, und von rechtlich selbstständigen Trägern 
wahrgenommen, die sich, gebunden durch ihre ei-
genen Satzungen, im Diakonischen Werk zusam-
menschließen.“ 

 
2. In § 3 Absatz 2, § 5 Absatz 2, § 10 Absatz 3, § 11 

Absatz 1, § 12 Absatz 2 und 4 und den §§ 13, 14, 
16 und 17 werden jeweils nach den Wörtern „Werk“ 
oder „Werks“ die Wörter „in Hessen und Nassau“ 
gestrichen. 
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3. § 12 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
 „(1) Zur Durchführung, Förderung und Unterstüt-

zung der diakonischen Arbeit in den Kirchenge-
meinden und Dekanaten bestehen auf der Ebene 
der Landkreise und kreisfreien Städte regionale Di-
akonische Werke.“ 

 
4. In § 13 wird das Wort „Hauptversammlung“ durch 

das Wort „Mitgliederversammlung“ ersetzt. 
 
5. § 14 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 2 wird aufgehoben. 
 
b) In Absatz 5 wird das Wort „Kirchensynode“ 

durch das Wort „Kirchenleitung“ ersetzt. 
 

 
 
 
 
 
 
6. § 15 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 15 
Vertretung der Kirchensynode 
in der Mitgliederversammlung 

 
 Die Kirchensynode entsendet drei Personen in die 

Mitgliederversammlung des Diakonischen Werks.“ 
 
7. In § 16 wird jeweils das Wort „Hauptausschuss“ 

durch das Wort „Aufsichtsrat“ ersetzt. 
 

 
3. § 12 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
 „(1) Zur Durchführung, Förderung und Unterstüt-

zung der diakonischen Arbeit in den Kirchenge-
meinden und Dekanaten bestehen auf der Ebene 
der Landkreise und kreisfreien Städte regionale Di-
akonische Werke.“ 

 
4. In § 13 wird das Wort „Hauptversammlung“ durch 

das Wort „Mitgliederversammlung“ ersetzt. 
 

5. § 14 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 2 wird aufgehoben. 
 
b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 
 
 „(5) Die Satzung des Diakonischen Werks und 

etwaige Änderungen bedürfen der Zustimmung 
der Kirchensynode der Evangelischen Kirche in 
Hessen und Nassau. Die Kirchensynode kann 
die Zustimmung ausnahmsweise im Voraus er-
teilen.“ 

 
6. § 15 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 15 
Vertretung der Kirchensynode 
in der Mitgliederversammlung 

 
 Die Kirchensynode entsendet drei Personen in die 

Mitgliederversammlung des Diakonischen Werks.“ 
 
7. In § 16 wird jeweils das Wort „Hauptausschuss“ 

durch das Wort „Aufsichtsrat“ ersetzt. 
 

 
Artikel 5 

 
Änderung des Arbeitsrechts-Regelungsgesetzes 

 
Das Arbeitsrechts-Regelungsgesetz vom 29. November 
1979 (ABl. 1979 S. 228), geändert am 24. November 
2009 (ABl. 2010 S. 15), wird wie folgt geändert: 
 

(...) 
 
4. § 7 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 2 werden die Wörter „oder diakoni-
scher“ und die Wörter „und diakonischen“ ge-
strichen. 

 
b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „je“ und „aus 
dem Bereich der Kirche oder der Diakonie“ 
gestrichen. 

bb) Satz 2 wird aufgehoben. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Artikel 4 

 
Änderung des Arbeitsrechts-Regelungsgesetzes 

 
Das Arbeitsrechts-Regelungsgesetz vom 29. November 
1979 (ABl. 1979 S. 228), geändert am 24. November 
2009 (ABl. 2010 S. 15), wird wie folgt geändert: 

 
(...) 

 
4. § 7 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 2 werden die Wörter „oder diakoni-
scher“ und die Wörter „und diakonischen“ ge-
strichen. 

 
b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „je“ und „aus 
dem Bereich der Kirche oder der Diakonie“ 
gestrichen. 

bb) Satz 2 wird aufgehoben. 
 
c) In Absatz 4 wird nach Satz 1 folgender Satz 

eingefügt: 
 
 „Die Zahl der Mitglieder ist von den Mitarbeiter-

vereinigungen glaubhaft zu machen.“ 
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(...) 
 
 
 
 
 
 
 

(...) 
 

(...) 
 
11. § 15 wird wie folgt geändert: 

 
a) Absatz 2 wird aufgehoben. 
 
b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2. 

 
(...) 

 
Artikel 6 

 
Übergangsbestimmungen 

für die Arbeitsrechtliche Kommission 
 

(1) Abweichend von § 9 Absatz 1 und § 14 Absatz 5 
des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes der Evangelischen 
Kirche in Hessen und Nassau enden die Amtszeiten der 
bestehenden Arbeitsrechtlichen Kommission und des 
bestehenden Schlichtungsausschusses mit dem Inkraft-
treten des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes Diakonie 
(Artikel 7). 
 
(2) Die neue Arbeitsrechtliche Kommission nach dem 
Arbeitsrechtsregelungsgesetz der Evangelischen Kirche 
in Hessen und Nassau wird innerhalb von drei Monaten 
gebildet. Zu ihrer ersten Sitzung wird die Kommission 
von der oder dem bisherigen Vorsitzenden der Arbeits-
rechtlichen Kommission oder ihrer oder seiner Stellver-
tretung einberufen und bis zur Wahl einer oder eines 
neuen Vorsitzenden geleitet. 
 

 
Artikel 5 

 
Übergangsbestimmungen 

für die Arbeitsrechtliche Kommission 
 

(1) Abweichend von § 9 Absatz 1 und § 14 Absatz 5 
des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes der Evangelischen 
Kirche in Hessen und Nassau enden die Amtszeiten der 
bestehenden Arbeitsrechtlichen Kommission und des 
bestehenden Schlichtungsausschusses mit der ersten 
Konstituierung der Arbeitsrechtlichen Kommission nach 
dem Arbeitsrechtsregelungsgesetz Diakonie (Artikel 6). 
 
(2) Die neue Arbeitsrechtliche Kommission nach dem 
Arbeitsrechtsregelungsgesetz der Evangelischen Kirche 
in Hessen und Nassau wird innerhalb von drei Monaten 
gebildet. Zu ihrer ersten Sitzung wird die Kommission 
von der oder dem bisherigen Vorsitzenden der Arbeits-
rechtlichen Kommission oder ihrer oder seiner Stellver-
tretung einberufen und bis zur Wahl einer oder eines 
neuen Vorsitzenden geleitet. 
 

 
Artikel 7 

 
Kirchengesetz 

über das Verfahren zur Regelung der Arbeitsver-
hältnisse im diakonischen Dienst (Arbeitsrechtsre-

gelungsgesetz Diakonie – ARRG.DW) 
 

(...) 
 
§ 4. Verbindlichkeit der arbeitsrechtlichen Regelun-
gen. (1) Die durch die Arbeitsrechtliche Kommission 
oder durch den Schlichtungsausschuss nach Maßgabe 
dieses Kirchengesetzes beschlossenen arbeitsrechtli-
chen Regelungen sind für alle Arbeitsverhältnisse im 
Geltungsbereich dieses Kirchengesetzes verbindlich 
und dürfen nicht unterschritten werden.  
 

(...) 
 
§ 7. (...) (9) Die Wahl nach Absatz 7 kann innerhalb von 
zwei Wochen, vom Tag der Bekanntgabe des Wahler-
gebnisses an gerechnet, von mindestens drei Wahlbe-
rechtigten bei dem Kirchlichen Verfassungs- und Ver-
waltungsgericht der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau schriftlich angefochten werden, wenn gel-
tend gemacht wird, dass gegen wesentliche Bestim-
mungen über die Wahlberechtigung, die Wählbarkeit 
oder das Wahlverfahren verstoßen und der Verstoß 
nicht behoben worden ist. Wird kirchengerichtlich fest-
gestellt, dass durch den Verstoß das Wahlergebnis be-
einflusst oder geändert werden konnte, so ist das 
Wahlergebnis für ungültig zu erklären und die Wieder-
holung der Wahl anzuordnen. 

 
Artikel 6 

 
Kirchengesetz 

über das Verfahren zur Regelung der Arbeitsver-
hältnisse im diakonischen Dienst (Arbeitsrechtsre-

gelungsgesetz Diakonie – ARRG.DW) 
 

(...) 
 
§ 4. Verbindlichkeit der arbeitsrechtlichen Regelun-
gen. (1) Die durch die Arbeitsrechtliche Kommission 
oder durch den Schlichtungsausschuss nach Maßgabe 
dieses Kirchengesetzes beschlossenen arbeitsrechtli-
chen Regelungen sind für alle Dienstgeber im Gel-
tungsbereich dieses Kirchengesetzes verbindlich und 
dürfen nicht unterschritten werden.  
 

(...) 
 
§ 7. (...) (9) Die Wahl nach Absatz 7 kann innerhalb von 
zwei Wochen, vom Tag der Bekanntgabe des Wahler-
gebnisses an gerechnet, von mindestens drei Wahlbe-
rechtigten bei dem Landeskirchengericht der Evangeli-
schen Kirche von Kurhessen-Waldeck schriftlich ange-
fochten werden, wenn geltend gemacht wird, dass ge-
gen wesentliche Bestimmungen über die Wahlberechti-
gung, die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren versto-
ßen und der Verstoß nicht behoben worden ist. Wird 
kirchengerichtlich festgestellt, dass durch den Verstoß 
das Wahlergebnis beeinflusst oder geändert werden 
konnte, so ist das Wahlergebnis für ungültig zu erklären 
und die Wiederholung der Wahl anzuordnen. 
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(...) 

 
§ 16. (...) (6) Der Schlichtungsausschuss kann angeru-
fen werden, wenn mindestens zwei Beisitzerinnen oder 
Beisitzer bestellt sind. Wird der Schlichtungsausschuss 
angerufen, ohne dass eine Vorsitzende oder ein Vorsit-
zender gewählt ist, so bestimmt die oder der Vorsitzen-
de des Kirchlichen Verfassungs- und Verwaltungsge-
richts der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 
eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden, jedoch nur für 
die zur Entscheidung anstehenden Angelegenheiten. 
 
 

(...) 
 
§ 23. (1) Die oder der Vorsitzende des Aufsichtsrats des 
Diakonischen Werks leitet unverzüglich nach Inkrafttre-
ten dieses Kirchengesetzes das Verfahren nach § 7 ein.
 
 
 
(2) Die erste Amtszeit der Arbeitsrechtlichen Kommissi-
on endet am 30. September des vierten auf das Jahr 
des Inkrafttretens dieses Kirchengesetzes folgenden 
Jahres. Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder 
der Arbeitsrechtlichen Kommission bleiben bis zur kon-
stituierenden Sitzung der neuen Arbeitsrechtlichen 
Kommission im Amt.  
 
(3) Zu ihrer ersten konstituierenden Sitzung wird die 
Arbeitsrechtliche Kommission von der oder dem Vorsit-
zenden des Aufsichtsrats des Diakonischen Werks ein-
berufen und bis zur Wahl der oder des Vorsitzenden der 
neuen Arbeitsrechtlichen Kommission geleitet. 
 
(4) Mit der ersten konstituierenden Sitzung der neuen 
Arbeitsrechtlichen Kommission gehen die Aufgaben 
nach § 5 auf die neue Arbeitsrechtliche Kommission 
über. Die Zuständigkeit der jeweiligen bisherigen Ar-
beitsrechtlichen Kommissionen endet damit. Dies gilt 
entsprechend für den Schlichtungsausschuss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(...) 
 

§ 25. Gesetzesänderungen. Änderungen dieses Kir-
chengesetzes erfolgen im Einvernehmen mit dem Dia-
konischen Werk. 
 
 

 
(...) 

 
§ 16. (...) (6) Der Schlichtungsausschuss kann angeru-
fen werden, wenn mindestens zwei Beisitzerinnen oder 
Beisitzer bestellt sind. Wird der Schlichtungsausschuss 
angerufen, ohne dass eine Vorsitzende oder ein Vorsit-
zender gewählt ist, so bestimmt die oder der Vorsitzen-
de des Landeskirchengerichts der Evangelischen Kir-
che von Kurhessen-Waldeck eine Vorsitzende oder 
einen Vorsitzenden, jedoch nur für die zur Entscheidung 
anstehenden Angelegenheiten. Absatz 3 bleibt unbe-
rührt. 
 

(...) 
 
§ 23. (1) Der Hauptausschuss des Diakonischen Werks 
in Hessen und Nassau und der Verwaltungsrat des Dia-
konischen Werks in Kurhessen-Waldeck leiten unver-
züglich nach Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes das 
Verfahren nach § 7 ein. 
 
(2) Die erste Amtszeit der Arbeitsrechtlichen Kommissi-
on endet am 30. September des vierten auf das Jahr 
des Inkrafttretens dieses Kirchengesetzes folgenden 
Jahres. Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder 
der Arbeitsrechtlichen Kommission bleiben bis zur kon-
stituierenden Sitzung der neuen Arbeitsrechtlichen 
Kommission im Amt.  
 
(3) Zu ihrer ersten konstituierenden Sitzung wird die 
Arbeitsrechtliche Kommission von der oder dem Vorsit-
zenden des Aufsichtsrats des Diakonischen Werks ein-
berufen und bis zur Wahl der oder des Vorsitzenden der 
neuen Arbeitsrechtlichen Kommission geleitet. 
 
(4) Mit der ersten konstituierenden Sitzung der neuen 
Arbeitsrechtlichen Kommission gehen die Aufgaben 
nach § 5 auf die neue Arbeitsrechtliche Kommission 
über. Die Zuständigkeit der jeweiligen bisherigen Ar-
beitsrechtlichen Kommissionen endet damit. Dies gilt 
entsprechend für den Schlichtungsausschuss. 
 
(5) Bis zur Bildung des Aufsichtsrats der Diakonie Hes-
sen – Diakonisches Werk in Hessen und Nassau und 
Kurhessen-Waldeck e. V. werden die Aufgaben des 
Aufsichtsrates nach diesem Kirchengesetz durch über-
einstimmende Beschlüsse des Hauptausschusses des 
Diakonischen Werks in Hessen und Nassau und des 
Verwaltungsrates des Diakonischen Werks in Kurhes-
sen-Waldeck wahrgenommen. 
 

(...) 
 

§ 25. Gesetzesänderungen. Änderungen dieses Kir-
chengesetzes erfolgen im Benehmen mit dem Diakoni-
schen Werk und im Einvernehmen mit der Evangeli-
schen Kirche von Kurhessen-Waldeck. 
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Artikel 8 

 
Kirchengesetz für die Diakonie Hessen zur Anwen-
dung des Mitarbeitervertretungsgesetzes der EKD 
(MVG-Anwendungsgesetz Diakonie – MVG.DW) 

 
§ 1. Übernahme des MVG.EKD. (1) Das Kirchengesetz 
über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen Kir-
che in Deutschland (Mitarbeitervertretungsgesetz der 
EKD – MVG.EKD) vom 6. November 1992 (ABl. EKD 
1992 S. 445), zuletzt geändert am 9. November 2011 
(ABl. EKD 2011 S. 339), gilt im Bereich der Diakonie 
Hessen – Diakonisches Werk in Hessen und Nassau 
und Kurhessen-Waldeck e. V. (im Folgenden: Diakoni-
sches Werk) in der jeweils geltenden Fassung nach 
Maßgabe der folgenden und künftigen Bestimmungen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Änderungen des Mitarbeitervertretungsgesetzes der 
EKD treten für den Bereich des Diakonischen Werks 
sechs Monate nach ihrem Inkrafttreten für den Bereich 
der EKD in Kraft, soweit die Synoden der Evangeli-
schen Kirche in Hessen und Nassau und der Evangeli-
schen Kirche von Kurhessen-Waldeck nichts anderes 
beschließen. 
 
 
 
 
 
§ 2. Wählbarkeit. (1) Die in § 10 Absatz 1 Buchstabe b 
MVG.EKD genannte Voraussetzung der Wählbarkeit 
entfällt, sofern die Kirche am Sitz des jeweiligen 
Rechtsträgers keine entsprechende Regelung vorsieht. 
Dies gilt nicht für die Wahl in den Gesamtausschuss.  
 
(2) Die Abweichung von § 10 Absatz 1 Buchstabe b 
MVG.EKD wird rechtzeitig vor der nächsten Wahlperio-
de der Mitarbeitervertretungen überprüft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artikel 7 

 
Kirchengesetz für die Diakonie Hessen zur Anwen-
dung des Mitarbeitervertretungsgesetzes der EKD 
(MVG-Anwendungsgesetz Diakonie – MVG.DW) 

 
§ 1. Übernahme des MVG.EKD. (1) Das Kirchengesetz 
über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen Kir-
che in Deutschland (Mitarbeitervertretungsgesetz der 
EKD – MVG.EKD) vom 6. November 1992 (ABl. EKD 
1992 S. 445), zuletzt geändert am 9. November 2011 
(ABl. EKD 2011 S. 339), gilt im Bereich der Diakonie 
Hessen – Diakonisches Werk in Hessen und Nassau 
und Kurhessen-Waldeck e. V. (im Folgenden: Diakoni-
sches Werk) in der jeweils geltenden Fassung nach 
Maßgabe der folgenden und künftigen Bestimmungen. 
 
(2) Bis zur Eintragung des gemeinsamen Diakonischen 
Werks im Vereinsregister gilt das Mitarbeitervertre-
tungsgesetz der EKD im Bereich der Diakonischen 
Werke der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 
und der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck 
in der jeweils geltenden Fassung nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen. Die beiden Diakonischen 
Werke gemeinsam sind Diakonisches Werk im Sinne 
dieses Kirchengesetzes. 
 
(3) Änderungen des Mitarbeitervertretungsgesetzes der 
EKD treten für den Bereich des Diakonischen Werks 
sechs Monate nach ihrem Inkrafttreten für den Bereich 
der EKD in Kraft, soweit die Synoden der Evangeli-
schen Kirche in Hessen und Nassau und der Evangeli-
schen Kirche von Kurhessen-Waldeck nichts anderes 
beschließen. 
 
§ 2. Wahlberechtigung. Wahlberechtigt im Sinne von 
§ 9 MVG.EKD sind auch Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die sich in Eltern- oder Pflegezeit befinden. 
 
§ 3. Wählbarkeit. (1) Die in § 10 Absatz 1 Buchstabe b 
MVG.EKD genannte Voraussetzung der Wählbarkeit 
entfällt, sofern die Kirche am Sitz des jeweiligen 
Rechtsträgers keine entsprechende Regelung vorsieht. 
Dies gilt nicht für die Wahl in den Gesamtausschuss.  
 
(2) Die Abweichung von § 10 Absatz 1 Buchstabe b 
MVG.EKD wird rechtzeitig vor der nächsten Wahlperio-
de der Mitarbeitervertretungen überprüft. 
 
§ 4. Fortbildung. Anstelle von § 19 Absatz 3 Satz 3 
MVG.EKD gilt Folgendes: 
 
Über die Aufteilung des Anspruchs auf Arbeitsbefreiung 
zur Teilnahme an Tagungen und Lehrgängen auf die 
einzelnen Mitglieder entscheidet die Mitarbeitervertre-
tung zu Beginn einer Amtszeit und teilt der Dienststel-
lenleitung den Beschluss mit. 
 
§ 5. Teilnahme an Vorstellungsgesprächen. Ergän-
zend zu § 34 MVG.EKD gilt Folgendes: 

 
An Vorstellungsgesprächen und den damit verbunde-
nen Prüfungen und Eignungsfeststellungen, die eine 
Einrichtung durchführt, kann ein Mitglied der Mitarbei-
tervertretung beratend teilnehmen. 
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§ 3. Bildung eines Gesamtausschusses. (1) Anstelle 
von § 54 MVG.EKD gelten die nachfolgenden Absätze.  
 
(2) Für das Diakonische Werk wird ein Gesamtaus-
schuss gebildet. Die Amtszeit des Gesamtausschusses 
beträgt vier Jahre. Der bisherige Gesamtausschuss 
führt die Geschäfte bis zu deren Übernahme durch den 
neu gewählten Gesamtausschuss weiter, längstens 
jedoch sechs Monate über den Ablauf der Amtszeit hin-
aus. Alsdann ist spätestens nach Ablauf einer Frist von 
jeweils längstens einem Jahr erneut nach Absatz 3 zu 
verfahren. 
 
(3) Die Vertreterinnen und Vertreter der Mitarbeiterver-
tretungen aller diakonischen Einrichtungen werden vom 
amtierenden Gesamtausschuss, hilfsweise vom Diako-
nischen Werk, spätestens bis zum 31. Juli nach der 
regelmäßigen Wahl der Mitarbeitervertretungen schrift-
lich zusammengerufen. Die Ladungsfrist beträgt drei 
Wochen. Jede Mitarbeitervertretung entsendet jeweils 
eines ihrer Mitglieder als Vertreterin oder Vertreter. Die 
Vertreterinnen und Vertreter wählen aus ihrer Mitte den 
Gesamtausschuss. Gewählt ist, wer die meisten Stim-
men der anwesenden Vertreterinnen und Vertreter auf 
sich vereinigt. 
 
(4) Der Gesamtausschuss besteht aus elf Personen, die 
verschiedenen Mitarbeitervertretungen angehören müs-
sen. Je Einrichtung und Dienststellenverbund darf nur 
ein Mitglied im Gesamtausschuss vertreten sein. § 12 
MVG.EKD gilt entsprechend. 
 
(5) Der Gesamtausschuss entscheidet in geheimer 
Wahl über den Vorsitz. Die oder der Vorsitzende führt 
die laufenden Geschäfte und vertritt den Gesamtaus-
schuss nach außen. Zu Beginn der Amtszeit legt der 
Gesamtausschuss die Reihenfolge der Vertretung im 
Vorsitz fest. Die Reihenfolge ist dem Vorstand des Dia-
konischen Werks schriftlich mitzuteilen. 
 
(6) Die Mitglieder des Gesamtausschusses werden bis 
zu einer Gesamtfreistellung von insgesamt 2,5 Vollzeit-
stellen für die Aufgaben nach § 4 freigestellt. Davon 
erhält jedes Mitglied mindestens zehn Prozent der re-
gelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit als Grundfreistel-
lung. Die verbleibenden 1,4 Vollzeitstellen verteilt der 
Gesamtausschuss eigenverantwortlich. Das Ergebnis 
ist dem Vorstand des Diakonischen Werks mitzuteilen. 

§ 6. Begleitung bei Personalgesprächen. Ergänzend 
zu § 35 MVG.EKD gilt Folgendes:  

 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können bei Personal-
gesprächen (z. B. Konfliktgesprächen) aus der Mitarbei-
tervertretung ein Mitglied ihres Vertrauens hinzuziehen. 
Näheres kann durch Dienstvereinbarung geregelt wer-
den. Mitarbeiterjahresgespräche sind keine Personal-
gespräche im Sinne dieser Vorschrift.  
 
§ 7. Mitberatung. (1) Ergänzend zu § 46 Buchstabe e 
MVG.EKD hat die Mitarbeitervertretung ein Mitbera-
tungsrecht bei der Aufstellung von Grundsätzen der 
Personalplanung und -lenkung. 

 
(2) Ergänzend zu § 46 Buchstabe f MVG.EKD hat die 
Mitarbeitervertretung ein Mitberatungsrecht bei der Auf-
stellung und Änderung von Organisationsplänen. 
 
§ 8. Bildung eines Gesamtausschusses. (1) Anstelle 
von § 54 MVG.EKD gelten die nachfolgenden Absätze. 

 
(2) Für das Diakonische Werk wird ein Gesamtaus-
schuss gebildet. Die Amtszeit des Gesamtausschusses 
beträgt vier Jahre. Der bisherige Gesamtausschuss 
führt die Geschäfte bis zu deren Übernahme durch den 
neu gewählten Gesamtausschuss weiter, längstens 
jedoch sechs Monate über den Ablauf der Amtszeit hin-
aus. Alsdann ist spätestens nach Ablauf einer Frist von 
jeweils längstens einem Jahr erneut nach Absatz 3 zu 
verfahren. 
 
(3) Die Vertreterinnen und Vertreter der Mitarbeiterver-
tretungen aller diakonischen Einrichtungen werden vom 
amtierenden Gesamtausschuss, hilfsweise vom Diako-
nischen Werk, spätestens bis zum 31. Juli nach der 
regelmäßigen Wahl der Mitarbeitervertretungen schrift-
lich zusammengerufen. Die Ladungsfrist beträgt drei 
Wochen. Jede Mitarbeitervertretung entsendet jeweils 
eines ihrer Mitglieder als Vertreterin oder Vertreter. Die 
Vertreterinnen und Vertreter wählen aus ihrer Mitte den 
Gesamtausschuss. Gewählt ist, wer die meisten Stim-
men der anwesenden Vertreterinnen und Vertreter auf 
sich vereinigt. 
 
(4) Der Gesamtausschuss besteht aus elf Personen, die 
verschiedenen Mitarbeitervertretungen angehören müs-
sen. Je Einrichtung und Dienststellenverbund darf nur 
ein Mitglied im Gesamtausschuss vertreten sein. § 12 
MVG.EKD gilt entsprechend. 
 
(5) Der Gesamtausschuss entscheidet in geheimer 
Wahl über den Vorsitz. Die oder der Vorsitzende führt 
die laufenden Geschäfte und vertritt den Gesamtaus-
schuss nach außen. Zu Beginn der Amtszeit legt der 
Gesamtausschuss die Reihenfolge der Vertretung im 
Vorsitz fest. Die Reihenfolge ist dem Vorstand des Dia-
konischen Werks schriftlich mitzuteilen. 
 
(6) Die Mitglieder des Gesamtausschusses werden bis 
zu einer Gesamtfreistellung von insgesamt 2,5 Vollzeit-
stellen für die Aufgaben nach § 9 freigestellt. Davon 
erhält jedes Mitglied mindestens zehn Prozent der re-
gelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit als Grundfreistel-
lung. Die verbleibenden 1,4 Vollzeitstellen verteilt der 
Gesamtausschuss eigenverantwortlich. Das Ergebnis 
ist dem Vorstand des Diakonischen Werks mitzuteilen. 
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(7) Das Diakonische Werk stellt dem Gesamtausschuss 
ein Budget zur Erfüllung der Aufgaben nach § 4 zur 
Verfügung. Über das Budget wird jährlich zwischen dem 
Vorstand des Diakonischen Werks und dem Gesamt-
ausschuss Einvernehmen hergestellt. Kommt kein Ein-
vernehmen zustande, kann jede Seite das Kirchenge-
richt anrufen. Das Kirchengericht entscheidet abschlie-
ßend über die Höhe des Budgets für den Budgetzeit-
raum. Aus dem Budget sind alle erforderlichen Kosten 
des Gesamtausschusses nach § 30 MVG.EKD und 
seiner Ausschüsse zu decken. Des Weiteren sind alle 
erforderlichen Kosten des Gesamtausschusses für 
Schulungs- und Fortbildungsveranstaltungen zu veran-
schlagen. 
 
(8) Im Übrigen finden § 19 Absatz 1, § 21 Absatz 1, 
§ 22 und § 23a Absatz 1 MVG.EKD entsprechende An-
wendung. Darüber hinaus findet § 17 MVG.EKD ent-
sprechende Anwendung mit der Maßgabe, dass der 
schriftliche Antrag von einem Viertel der Wahlberechtig-
ten, der Mehrheit der Vorsitzenden der Mitarbeiterver-
tretungen oder dem Vorstand des Diakonischen Werks 
gestellt werden kann. 
 
(9) Der Gesamtausschuss kann sich auf Grundlage der 
§§ 24 bis 27 MVG.EKD eine Ordnung geben. Sie ist 
dem Diakonischen Werk bekannt zu geben. 
 
§ 4. Aufgaben des Gesamtausschusses. (1) Anstelle 
von § 55 MVG.EKD gelten die nachfolgenden Absätze. 

 
(2) Der Gesamtausschuss hat folgende Aufgaben: 
 
1. Beratung, Unterstützung und Information der Mitar-

beitervertretungen bei der Wahrnehmung ihrer 
Rechte und Pflichten, 

2. Förderung des Informations- und Erfahrungsaustau-
sches zwischen den Mitarbeitervertretungen sowie 
Förderung der Fortbildung von Mitgliedern der Mit-
arbeitervertretungen, wobei regelmäßige Fortbil-
dungsangebote des Gesamtausschusses mit dem 
Vorstand des Diakonischen Werks abzustimmen 
sind, 

3. Herstellung des Einvernehmens mit dem Diakoni-
schen Werk über die Berufung von Vorsitzenden der 
Kammern des Kirchengerichts für Mitarbeitervertre-
tungssachen gemäß § 8 Absatz 2, 

4. Erörterung arbeits- und mitarbeitervertretungsrecht-
licher Fragen von grundsätzlicher Bedeutung, sofern 
hierfür nicht andere Stellen zuständig sind.  

 
(3) Der Gesamtausschuss hat ferner die Aufgabe, zu 
Gesetzen und Ordnungen mit arbeitsrechtlicher Bedeu-
tung für die Diakonie schriftlich Stellung zu nehmen.  
 
§ 5. Kirchengerichtlicher Rechtsschutz. Das Kir-
chengericht erster Instanz trägt die Bezeichnung Kir-
chengericht für Mitarbeitervertretungssachen. 
 
 

Der Gesamtausschuss und der Vorstand des Diakoni-
schen Werks können einvernehmlich die Anzahl der 
Mitglieder des Gesamtausschusses und die Freistellung 
ändern. Das Diakonische Werk erstattet den Anstel-
lungsträgern der freigestellten Mitglieder des Gesamt-
ausschusses die anteiligen Personalkosten. 
 
(7) Das Diakonische Werk stellt dem Gesamtausschuss 
ein Budget zur Erfüllung der Aufgaben nach § 9 zur 
Verfügung. Über das Budget wird jährlich zwischen dem 
Vorstand des Diakonischen Werks und dem Gesamt-
ausschuss Einvernehmen hergestellt. Kommt kein Ein-
vernehmen zustande, kann jede Seite das Kirchenge-
richt anrufen. Das Kirchengericht entscheidet abschlie-
ßend über die Höhe des Budgets für den Budgetzeit-
raum. Aus dem Budget sind alle erforderlichen Kosten 
des Gesamtausschusses nach § 30 MVG.EKD und 
seiner Ausschüsse zu decken. Des Weiteren sind alle 
erforderlichen Kosten des Gesamtausschusses für 
Schulungs- und Fortbildungsveranstaltungen zu veran-
schlagen. 
 
(8) Im Übrigen finden § 19 Absatz 1, § 21 Absatz 1, 
§ 22 und § 23a Absatz 1 MVG.EKD entsprechende An-
wendung. Darüber hinaus findet § 17 MVG.EKD ent-
sprechende Anwendung mit der Maßgabe, dass der 
schriftliche Antrag von einem Viertel der Wahlberechtig-
ten, der Mehrheit der Vorsitzenden der Mitarbeiterver-
tretungen oder dem Vorstand des Diakonischen Werks 
gestellt werden kann. 
 
(9) Der Gesamtausschuss kann sich auf Grundlage der 
§§ 24 bis 27 MVG.EKD eine Ordnung geben. Sie ist 
dem Diakonischen Werk bekannt zu geben. 
 
§ 9. Aufgaben des Gesamtausschusses. (1) Anstelle 
von § 55 MVG.EKD gelten die nachfolgenden Absätze. 
 
(2) Der Gesamtausschuss hat folgende Aufgaben: 
 
1. Beratung, Unterstützung und Information der Mitar-

beitervertretungen bei der Wahrnehmung ihrer 
Rechte und Pflichten, 

2. Förderung des Informations- und Erfahrungsaustau-
sches zwischen den Mitarbeitervertretungen sowie 
Förderung der Fortbildung von Mitgliedern der Mit-
arbeitervertretungen, wobei regelmäßige Fortbil-
dungsangebote des Gesamtausschusses mit dem 
Vorstand des Diakonischen Werks abzustimmen 
sind, 

3. Herstellung des Einvernehmens mit dem Diakoni-
schen Werk über die Berufung von Vorsitzenden der 
Kammern des Kirchengerichts für Mitarbeitervertre-
tungssachen gemäß § 13 Absatz 2, 

4. Erörterung arbeits- und mitarbeitervertretungsrecht-
licher Fragen von grundsätzlicher Bedeutung, sofern 
hierfür nicht andere Stellen zuständig sind.  

 
(3) Der Gesamtausschuss hat ferner die Aufgabe, zu 
Gesetzen und Ordnungen mit arbeitsrechtlicher Bedeu-
tung für die Diakonie schriftlich Stellung zu nehmen.  
 
§ 10. Kirchengerichtlicher Rechtsschutz. Das Kir-
chengericht erster Instanz trägt die Bezeichnung Kir-
chengericht für Mitarbeitervertretungssachen. 
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§ 6. Kirchengericht für Mitarbeitervertretungssa-
chen. (1) Anstelle von § 57 MVG.EKD gelten die nach-
folgenden Absätze. 

 
(2) Das Kirchengericht für Mitarbeitervertretungssachen 
besteht aus mindestens zwei Kammern. Der Aufsichts-
rat des Diakonischen Werks kann bei Bedarf die Errich-
tung weiterer Kammern beschließen. 
 
(3) Das Kirchengericht hat seinen Sitz in Kassel. Die 
Gerichtsorte bestimmt die oder der jeweilige Vorsitzen-
de der Kammer. 
 
§ 7. Zusammensetzung der Kammern (Zu § 58 Ab-
satz 1 MVG.EKD). Die Kammern führen ihre Verhand-
lungen in der Besetzung mit einer oder einem Vorsit-
zenden, einem beisitzenden Mitglied der Dienstgeber-
seite und einem beisitzenden Mitglied der Dienstneh-
merseite. Die Mitglieder vertreten sich gegenseitig nach 
einer Vertretungsregelung, die die Direktorin oder der 
Direktor gemäß § 8 Absatz 4 festlegt. 
 
§ 8. Bildung und Zusammensetzung der Kammern. 
(1) Abweichend von § 58 MVG.EKD gelten die nachfol-
genden Absätze. 

 
(2) Der Aufsichtsrat des Diakonischen Werks beruft auf 
gemeinsamen Vorschlag des Vorstands des Diakoni-
schen Werks und des Gesamtausschusses so viele 
Vorsitzende wie Kammern errichtet werden sollen. 
 
 
(3) Die eine Hälfte der beisitzenden Mitglieder der 
Kammern wird als Vertreterinnen und Vertreter der 
Dienstgeberseite vom Vorstand des Diakonischen 
Werks benannt. Die andere Hälfte der beisitzenden 
Mitglieder wird als Vertreterinnen und Vertreter der 
Dienstnehmerseite vom Gesamtausschuss benannt. Es 
müssen mindestens so viele beisitzende Mitglieder be-
nannt werden, dass eine Besetzung der von dem Auf-
sichtsrat des Diakonischen Werks beschlossenen An-
zahl von Kammern möglich ist. Die Benennung einer 
höheren Anzahl von beisitzenden Mitgliedern ist mög-
lich.  
 
(4) Die Vorsitzenden wählen aus ihrer Mitte für die Dau-
er von zwei Jahren die Direktorin oder den Direktor des 
Kirchengerichts für Mitarbeitervertretungssachen sowie 
eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. Die Direk-
torin oder der Direktor regelt die Zusammensetzung der 
Kammern, die Vertretung der Mitglieder sowie die Ge-
schäftsverteilung und erlassen eine Geschäftsordnung. 
 
§ 9. Übergangsbestimmungen. (1) Die ersten allge-
meinen Mitarbeitervertretungswahlen im Geltungsbe-
reich dieses Kirchengesetzes finden abweichend von 
§ 15 Absatz 2 MVG.EKD vom 1. Januar bis 30. April 
2013 statt. Die folgenden allgemeinen Mitarbeitervertre-
tungswahlen richten sich nach § 15 Absatz 2 MVG.EKD 
und finden vom 1. Januar bis 30. April 2018 statt. Die 
Amtszeit der ersten Mitarbeitervertretungen verlängert 
sich abweichend von § 15 Absatz 1 MVG.EKD entspre-
chend. 
 
(2) Die Amtszeit der bestehenden Mitarbeitervertretun-
gen endet am 31. Dezember 2012. Sie führen die Ge-

 
§ 11. Kirchengericht für Mitarbeitervertretungssa-
chen. (1) Anstelle von § 57 MVG.EKD gelten die nach-
folgenden Absätze. 

 
(2) Das Kirchengericht für Mitarbeitervertretungssachen 
besteht aus mindestens zwei Kammern. Der Aufsichts-
rat des Diakonischen Werks kann bei Bedarf die Errich-
tung weiterer Kammern beschließen. 
 
(3) Das Kirchengericht hat seinen Sitz in Kassel. Die 
Verhandlungsorte bestimmt die oder der jeweilige Vor-
sitzende der Kammer. 
 
§ 12. Zusammensetzung der Kammern (Zu § 58 Ab-
satz 1 MVG.EKD). Die Kammern führen ihre Verhand-
lungen in der Besetzung mit einer oder einem Vorsit-
zenden, einem beisitzenden Mitglied der Dienstgeber-
seite und einem beisitzenden Mitglied der Dienstneh-
merseite. Die Mitglieder vertreten sich gegenseitig nach 
einer Vertretungsregelung, die die Direktorin oder der 
Direktor gemäß § 13 Absatz 4 festlegt. 
 
§ 13. Bildung und Zusammensetzung der Kammern. 
(1) Abweichend von § 58 MVG.EKD gelten die nachfol-
genden Absätze. 

 
(2) Der Aufsichtsrat des Diakonischen Werks beruft so 
viele Vorsitzende wie Kammern errichtet werden sollen. 
Liegt ein einvernehmlicher Vorschlag des Vorstands 
des Diakonischen Werks und des Gesamtausschusses 
vor, so ist der Aufsichtsrat hieran gebunden. 
 
(3) Die eine Hälfte der beisitzenden Mitglieder der 
Kammern wird als Vertreterinnen und Vertreter der 
Dienstgeberseite vom Vorstand des Diakonischen 
Werks benannt. Die andere Hälfte der beisitzenden 
Mitglieder wird als Vertreterinnen und Vertreter der 
Dienstnehmerseite vom Gesamtausschuss benannt. Es 
müssen mindestens so viele beisitzende Mitglieder be-
nannt werden, dass eine Besetzung der von dem Auf-
sichtsrat des Diakonischen Werks beschlossenen An-
zahl von Kammern möglich ist. Die Benennung einer 
höheren Anzahl von beisitzenden Mitgliedern ist mög-
lich. 
 
(4) Die Vorsitzenden wählen aus ihrer Mitte für die Dau-
er von zwei Jahren die Direktorin oder den Direktor des 
Kirchengerichts für Mitarbeitervertretungssachen sowie 
eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. Die Direk-
torin oder der Direktor regelt die Zusammensetzung der 
Kammern, die Vertretung der Mitglieder sowie die Ge-
schäftsverteilung und erlässt eine Geschäftsordnung. 
 
§ 14. Übergangsbestimmungen. (1) Die ersten allge-
meinen Mitarbeitervertretungswahlen im Geltungsbe-
reich dieses Kirchengesetzes finden abweichend von 
§ 15 Absatz 2 MVG.EKD vom 1. Januar bis 30. April 
2013 statt. Die folgenden allgemeinen Mitarbeitervertre-
tungswahlen richten sich nach § 15 Absatz 2 MVG.EKD 
und finden vom 1. Januar bis 30. April 2018 statt. Die 
Amtszeit der ersten Mitarbeitervertretungen verlängert 
sich abweichend von § 15 Absatz 1 MVG.EKD entspre-
chend. 
 
(2) Die Amtszeit der bestehenden Mitarbeitervertretun-
gen endet am 31. Dezember 2012. Sie führen die Ge-
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(3) Die Amtszeit der Arbeitsgemeinschaften der Mitar-
beitervertretungen in Hessen und Nassau sowie Kur-
hessen-Waldeck endet am 31. Dezember 2012. Sie 
führen die Geschäfte auf Basis des jeweils geltenden 
Rechts gemeinsam als Übergangs-Gesamtausschuss 
bis zu deren Übernahme durch den neu gewählten Ge-
samtausschuss weiter, längstens jedoch neun Monate 
über den Ablauf ihrer Amtszeit hinaus. § 54 Absatz 2 
MVG.EKD gilt entsprechend. 
 
(4) Abweichend von § 3 Absatz 4 Satz 1 kann der Auf-
sichtsrat des Diakonischen Werks auf Vorschlag des 
Übergangs-Gesamtausschusses und im Einvernehmen 
mit dem Vorstand des Diakonischen Werks die Anzahl 
der Mitglieder des Gesamtausschusses während der 
ersten Amtszeit erhöhen.  
 
(5) Während der ersten Amtszeit sollen im Gesamtaus-
schuss sechs Mitglieder aus dem Bereich des ehemali-
gen Diakonischen Werks in Kurhessen-Waldeck und 
fünf Mitglieder aus dem Bereich des ehemaligen Diako-
nischen Werks in Hessen und Nassau vertreten sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

schäfte auf Basis des jeweils geltenden Rechts bis zu 
deren Übernahme durch die neu gewählten Mitarbeiter-
vertretungen weiter, längstens jedoch sechs Monate 
über den Ablauf ihrer Amtszeit hinaus.  
 
(3) Die Amtszeit der Arbeitsgemeinschaften der Mitar-
beitervertretungen in Hessen und Nassau sowie Kur-
hessen-Waldeck endet am 31. Dezember 2012. Sie 
führen die Geschäfte auf Basis des jeweils geltenden 
Rechts gemeinsam als Übergangs-Gesamtausschuss 
bis zu deren Übernahme durch den neu gewählten Ge-
samtausschuss weiter, längstens jedoch neun Monate 
über den Ablauf ihrer Amtszeit hinaus. § 54 Absatz 2 
MVG.EKD gilt entsprechend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Für die erste Amtszeit gelten §§ 8, 9 und 13 mit fol-
gender Maßgabe: 
 
1. Abweichend von § 8 Absatz 1 wird für die erste 

Amtszeit für den Bereich des Diakonischen Werkes 
in Kurhessen-Waldeck und für den Bereich des Dia-
konischen Werkes in Hessen und Nassau jeweils 
ein eigener Gesamtausschuss gebildet. 

 
2. Als amtierender Gesamtausschuss im Sinne von § 8 

Absatz 3 gilt der jeweilige Vorstand der bisherigen 
Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen. 

 
3. Abweichend von § 8 Absatz 3 werden die beiden 

Gesamtausschüsse jeweils in getrennten Wahlgän-
gen der Mitarbeitervertretungen im Bereich des Dia-
konischen Werkes in Kurhessen-Waldeck und im 
Bereich des Diakonischen Werkes in Hessen und 
Nassau gewählt.  

 
4. Abweichend von § 8 Absatz 4 bestehen die beiden 

Gesamtausschüsse aus jeweils sieben Personen. 
 
5. Abweichend von § 8 Absatz 6 beträgt die Gesamt-

freistellung je Gesamtausschuss 1,5 Vollzeitstellen. 
 
6. Die Vorsitzenden der Gesamtausschüsse und ihre 

ersten Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter bilden 
den geschäftsführenden Vorstand der Gesamtaus-
schüsse. 

 
7. Die Aufgaben gemäß § 9 Absatz 2 Nummer 1 und 2 

werden von den Gesamtausschüssen jeweils für ihren 
regionalen Zuständigkeitsbereich wahrgenommen. 

 
8. Die Aufgaben gemäß § 9 Absatz 2 Nummer 3 und 4 

sowie § 13 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 Satz 2 
nimmt der geschäftsführende Vorstand wahr. 
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(6) Für die Vertretung der Jugendlichen und der Auszu-
bildenden sowie die Vertrauensperson der schwerbe-
hinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelten die 
Absätze 1 und 2 entsprechend mit der Maßgabe, dass 
die folgenden Wahlen vom 1. Januar bis 30. April 2016 
stattfinden und sich die erste Amtszeit dementspre-
chend verlängert.  

 
§ 10. Gesetzesänderungen. Änderungen dieses Kir-
chengesetzes erfolgen im Einvernehmen mit dem Dia-
konischen Werk. 
 

(5) Bis zur Konstituierung des Kirchengerichts für Mitar-
beitervertretungssachen werden dessen Aufgaben von 
der Schlichtungsstelle des Diakonischen Werkes in 
Hessen und Nassau und von dem Kirchengericht der 
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck für den 
jeweiligen Bereich wahrgenommen. 
 
(6) Für die Vertretung der Jugendlichen und der Auszu-
bildenden sowie die Vertrauensperson der schwerbe-
hinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelten die 
Absätze 1 und 2 entsprechend mit der Maßgabe, dass 
die folgenden Wahlen vom 1. Januar bis 30. April 2016 
stattfinden und sich die erste Amtszeit dementspre-
chend verlängert.  
 
§ 15. Gesetzesänderungen. Änderungen dieses Kir-
chengesetzes erfolgen im Benehmen mit dem Diakoni-
schen Werk und im Einvernehmen mit der Evangeli-
schen Kirche von Kurhessen-Waldeck. 
 

 
Artikel 9 

 
Änderung weiterer Kirchengesetze 

 
(1) Das Zuordnungsgesetz vom 27. November 2009 
(ABl. 2010 S. 15) wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 1 Absatz 2 werden die Wörter „im Diakonischen 

Werk in Hessen und Nassau e. V.“ durch die Wörter 
„in der Diakonie Hessen – Diakonisches Werk in 
Hessen und Nassau und Kurhessen-Waldeck e. V.“ 
ersetzt. 

2. In § 2 Absatz 2 werden die Wörter „im Diakonischen 
Werk in Hessen und Nassau e. V.“ durch die Wörter 
„in der Diakonie Hessen – Diakonisches Werk in 
Hessen und Nassau und Kurhessen-Waldeck e. V.“ 
ersetzt. 

3. In § 2 Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „Das Dia-
konische Werk in Hessen und Nassau e. V.“ durch 
die Wörter „Die Diakonie Hessen – Diakonisches 
Werk in Hessen und Nassau und Kurhessen-
Waldeck e. V.“ ersetzt. 

 
(2) In § 5 Absatz 1 Satz 1 des Kirchengesetzes über die 
Errichtung einer Evangelischen Hochschule in Darm-
stadt vom 18. Februar 1973 (ABl. 1973 S. 102), zuletzt 
geändert am 20. November 2010 (ABl. 2011 S. 14), 
werden die Wörter „des Diakonischen Werkes in Hes-
sen und Nassau“ durch die Wörter „der Diakonie Hes-
sen“ ersetzt. 
 
(3) In § 57 Absatz 2 des Pfarrdienstgesetzes vom 26. 
November 2003 (ABl. 2004 S. 69), zuletzt geändert am 
20. Februar 2010 (ABl. 2010 S. 118), werden die Wörter 
„das Diakonische Werk in Hessen und Nassau e. V.“ 
durch die Wörter „die Diakonie Hessen – Diakonisches 
Werk in Hessen und Nassau und Kurhessen-Waldeck 
e. V.“ ersetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artikel 8 

 
Änderung weiterer Kirchengesetze 

 
(1) Das Zuordnungsgesetz vom 27. November 2009 
(ABl. 2010 S. 15) wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 1 Absatz 2 werden die Wörter „im Diakonischen 

Werk in Hessen und Nassau e. V.“ durch die Wörter 
„in der Diakonie Hessen – Diakonisches Werk in 
Hessen und Nassau und Kurhessen-Waldeck e. V.“ 
ersetzt. 

2. In § 2 Absatz 2 werden die Wörter „im Diakonischen 
Werk in Hessen und Nassau e. V.“ durch die Wörter 
„in der Diakonie Hessen – Diakonisches Werk in 
Hessen und Nassau und Kurhessen-Waldeck e. V.“ 
ersetzt. 

3. In § 2 Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „Das Dia-
konische Werk in Hessen und Nassau e. V.“ durch 
die Wörter „Die Diakonie Hessen – Diakonisches 
Werk in Hessen und Nassau und Kurhessen-
Waldeck e. V.“ ersetzt. 

 
(2) In § 5 Absatz 1 Satz 1 des Kirchengesetzes über die 
Errichtung einer Evangelischen Hochschule in Darm-
stadt vom 18. Februar 1973 (ABl. 1973 S. 102), zuletzt 
geändert am 20. November 2010 (ABl. 2011 S. 14), 
werden die Wörter „des Diakonischen Werkes in Hes-
sen und Nassau“ durch die Wörter „der Diakonie Hes-
sen“ ersetzt. 
 

Anmerkung: Absatz 3 kann entfallen, da das Pfarr-
dienstgesetz der EKHN im Jahr 2013 durch das Pfarr-

dienstgesetz der EKD abgelöst werden soll. 
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Artikel 10 

 
Inkrafttreten 

 
(1) Artikel 1, Artikel 2 und Artikel 6 Absatz 1 treten am 
26. November 2012 in Kraft. 
 
 
(2) Artikel 5, Artikel 6 Absatz 2 und Artikel 7 treten an dem 
Tag in Kraft, an dem das entsprechende Arbeitsrechtsre-
gelungsgesetz Diakonie der Evangelischen Kirche von 
Kurhessen-Waldeck in Kraft tritt. Die Kirchenverwaltung 
gibt den Tag des Inkrafttretens im Amtsblatt bekannt. 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Artikel 8 tritt an dem Tag in Kraft, an dem das ent-
sprechende MVG-Anwendungsgesetz Diakonie der 
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck in Kraft 
tritt. Die Kirchenverwaltung gibt den Tag des Inkrafttre-
tens im Amtsblatt bekannt. 
 
(4) Im Übrigen tritt dieses Kirchengesetz am Tag nach 
der Eintragung der Satzung der Diakonie Hessen – Di-
akonisches Werk in Hessen und Nassau und Kurhes-
sen-Waldeck e. V. in das Vereinsregister in Kraft. Die 
Kirchenverwaltung gibt den Tag des Inkrafttretens im 
Amtsblatt bekannt. 
 

 
Artikel 9 

 
Inkrafttreten 

 
(1) Artikel 1 und 2, Artikel 3 Nummer 5 und Artikel 5 
Absatz 1 treten am 1. Januar 2013 in Kraft. 
 
 
(2) Artikel 4 und Artikel 5 Absatz 2 treten am Tag nach der 
ersten Konstituierung der Arbeitsrechtlichen Kommission 
nach dem Arbeitsrechtsregelungsgesetz Diakonie (Arti-
kel 6) in Kraft. Die Kirchenverwaltung gibt den Tag des 
Inkrafttretens im Amtsblatt bekannt. 
 
(3) Artikel 6 tritt am 1. Mai 2013 in Kraft, wenn die Evan-
gelische Kirche von Kurhessen-Waldeck ein entspre-
chendes Arbeitsrechtsregelungsgesetz Diakonie be-
schlossen hat. Die Kirchenverwaltung gibt den Tag des 
Inkrafttretens im Amtsblatt bekannt. 
 
(4) Artikel 7 tritt am 1. Januar 2013 in Kraft, wenn die 
Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck ein ent-
sprechendes MVG-Anwendungsgesetz Diakonie be-
schlossen hat. Die Kirchenverwaltung gibt den Tag des 
Inkrafttretens im Amtsblatt bekannt. 
 
(5) Im Übrigen tritt dieses Kirchengesetz am Tag nach 
der Eintragung der Satzung der Diakonie Hessen – Di-
akonisches Werk in Hessen und Nassau und Kurhes-
sen-Waldeck e. V. in das Vereinsregister in Kraft. Die 
Kirchenverwaltung gibt den Tag des Inkrafttretens im 
Amtsblatt bekannt. 
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Kirchengesetz 

über das Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhält-
nisse im kirchlichen Dienst 

(Arbeitsrechts-Regelungsgesetz – ARRG) 
 

Vom 29. November 1979 (ABl. 1979 S. 228), 
geändert am 24. November 2009 (ABl. 2010 S. 15) 

 

 
Arbeitsrechtsregelungsgesetz 

der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 
(Arbeitsrechtsregelungsgesetz – ARRG.EKHN) 

 
 

Vom 29. November 1979 (ABl. 1979 S. 228), 
zuletzt geändert am ... 

 
 

Abschnitt I: Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 1. Grundsatz. Kirchlicher Dienst ist durch den Auftrag 
der Verkündigung des Evangeliums in Wort und Tat 
bestimmt. Zur Erfüllung dieses Auftrages sollen die in 
Kirche und Diakonie tätigen Menschen in ihrem berufli-
chen Wirken wie in ihrer Lebensführung beitragen. Die 
gemeinsame Verantwortung für den Dienst der Kirche 
verbindet alle und erfordert eine vertrauensvolle partner-
schaftliche Zusammenarbeit der Vertreter von Leitungs-
organen und Mitarbeitern, die auch bei der Gestaltung 
des kirchlichen Arbeitsrechts ihren Ausdruck findet. 
 

 
Abschnitt I: Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1. Grundsatz. Kirchlicher Dienst ist durch den Auftrag 
der Verkündigung des Evangeliums in Wort und Tat 
bestimmt. Zur Erfüllung dieses Auftrages sollen die in 
Kirche und Diakonie tätigen Menschen in ihrem berufli-
chen Wirken wie in ihrer Lebensführung beitragen. Die 
gemeinsame Verantwortung für den Dienst der Kirche 
verbindet alle und erfordert eine vertrauensvolle partner-
schaftliche Zusammenarbeit der Vertreter von Leitungs-
organen und Mitarbeitern, die auch bei der Gestaltung 
des kirchlichen Arbeitsrechts ihren Ausdruck findet. 
 

 
§ 2. Geltungsbereich. (1) Dieses Kirchengesetz gilt im 
Bereich der Evangelischen Kirche in Hessen und Nas-
sau, ihrer Kirchengemeinden und Dekanate sowie der 
sonstigen rechtlich selbständigen Anstellungsträger im 
Aufsichtsbereich der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau. Es gilt ferner für alle rechtlich selbständigen, 
nichtdiakonischen Einrichtungen, die der Evangelischen 
Kirche in Hessen und Nassau zugeordnet sind; die 
Kirchenleitung kann Ausnahmen zulassen. 
 
(2) Die Regelungen dieses Kirchengesetzes gelten im 
Bereich des Diakonischen Werkes in Hessen und Nas-
sau, wenn dessen Hauptversammlung der Übernahme 
zugestimmt hat. 
 

 
§ 2. Geltungsbereich. Dieses Kirchengesetz gilt im 
Bereich der Evangelischen Kirche in Hessen und Nas-
sau, ihrer Kirchengemeinden und Dekanate sowie der 
sonstigen rechtlich selbständigen Anstellungsträger im 
Aufsichtsbereich der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau. Es gilt ferner für alle rechtlich selbständigen, 
nichtdiakonischen Einrichtungen, die der Evangelischen 
Kirche in Hessen und Nassau zugeordnet sind; die 
Kirchenleitung kann Ausnahmen zulassen. 
 
 

 
§ 3. Organe. Für die in diesem Kirchengesetz vorgese-
henen Aufgaben werden die Arbeitsrechtliche Kommissi-
on und der Schlichtungsausschuss gebildet. 

 
§ 3. Organe. Für die in diesem Kirchengesetz vorgese-
henen Aufgaben werden die Arbeitsrechtliche Kommissi-
on und der Schlichtungsausschuss gebildet. 
 

 
§ 4. Verbindlichkeit arbeitsrechtlicher Regelungen. (1) 
Die durch die Arbeitsrechtliche Kommission oder durch 
den Schlichtungsausschuss nach Maßgabe dieses 
Kirchengesetzes beschlossenen arbeitsrechtlichen 
Regelungen sind für alle Arbeitsverhältnisse im Gel-
tungsbereich dieses Kirchengesetzes verbindlich. 
 
(2) Es dürfen nur Arbeitsverträge geschlossen werden, 
die den in Absatz 1 genannten Regelungen entsprechen. 
 

 
§ 4. Verbindlichkeit arbeitsrechtlicher Regelungen. (1) 
Die durch die Arbeitsrechtliche Kommission oder durch 
den Schlichtungsausschuss nach Maßgabe dieses 
Kirchengesetzes beschlossenen arbeitsrechtlichen 
Regelungen sind für alle Arbeitsverhältnisse im Gel-
tungsbereich dieses Kirchengesetzes verbindlich. 
 
(2) Es dürfen nur Arbeitsverträge geschlossen werden, 
die den in Absatz 1 genannten Regelungen entsprechen. 
 

 
Abschnitt II: Arbeitsrechtliche Kommission 

 
§ 5. Aufgaben. (1) Die Kommission hat die Aufgabe, für 
die Mitarbeiter (Angestellte, Arbeiter und Auszubildende) 
im Haupt- und Nebenberuf Regelungen zu beraten und 
zu beschließen, die den Inhalt, den Abschluss und die 
Beendigung der Arbeitsverhältnisse betreffen. 
 
(2) Die Kommission hat ferner die Aufgabe, 
a) bei Regelungen des Mitarbeitervertretungsrechts mit-

zuwirken, 
b) bei solchen allgemeinen Regelungen für die Dienst-

 
Abschnitt II: Arbeitsrechtliche Kommission 

 
§ 5. Aufgaben. (1) Die Kommission hat die Aufgabe, für 
die Mitarbeiter (Angestellte, Arbeiter und Auszubildende) 
im Haupt- und Nebenberuf Regelungen zu beraten und 
zu beschließen, die den Inhalt, den Abschluss und die 
Beendigung der Arbeitsverhältnisse betreffen. 
 
(2) Die Kommission hat ferner die Aufgabe, 
a) bei Regelungen des Mitarbeitervertretungsrechts mit-

zuwirken, 
b) bei solchen allgemeinen Regelungen für die Dienst-
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verhältnisse der Kirchenbeamten mitzuwirken, die 
zugleich Inhalt der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter 
sind oder werden sollen. 

 

verhältnisse der Kirchenbeamten mitzuwirken, die 
zugleich Inhalt der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter 
sind oder werden sollen. 

 
 
§ 6. Zusammensetzung der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission. (1) Der Arbeitsrechtlichen Kommission gehören 
an: 
 
a) fünf Mitglieder als Vertreter der Mitarbeiter aus dem 

Bereich der Evangelischen Kirche in Hessen und 
Nassau, 

b) fünf Mitglieder als Vertreter der Mitarbeiter aus dem 
Bereich des Diakonischen Werkes in Hessen und 
Nassau, 

c) fünf Vertreter von Leitungsorganen aus dem Bereich 
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, 

d) fünf Vertreter von Leitungsorganen aus dem Bereich 
des Diakonischen Werkes in Hessen und Nassau. 

 
(2) Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu benennen, 
der im Verhinderungsfall an die Stelle des verhinderten 
Mitglieds tritt. 
 
(3) Mitglied der Kommission und Stellvertreter kann nur 
sein, wer  
1. zu kirchlichen Ämtern der Evangelischen Kirche in 

Hessen und Nassau oder zu Ämtern einer der in der 
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen zusammen-
geschlossenen Religionsgemeinschaften wählbar ist 
und  

2. haupt- oder nebenberuflich im kirchlichen oder 
diakonischen Dienst steht. 

Abweichend von Satz 1 Nummer 2 kann jede entsenden-
de Stelle ein Mitglied und ein stellvertretendes Mitglied 
entsenden, das nicht haupt- oder nebenberuflich im 
kirchlichen oder diakonischen Dienst steht. 
 

 
§ 6. Zusammensetzung der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission. (1) Der Arbeitsrechtlichen Kommission gehören 
an: 
 
a) fünf Mitglieder als Vertreter der Mitarbeiter aus dem 

Bereich der Evangelischen Kirche in Hessen und 
Nassau, 

 
 
 
b) fünf Vertreter von Leitungsorganen aus dem Bereich 

der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. 
 
 
 
(2) Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu benennen, 
der im Verhinderungsfall an die Stelle des verhinderten 
Mitglieds tritt. 
 
(3) Mitglied der Kommission und Stellvertreter kann nur 
sein, wer  
1. zu kirchlichen Ämtern der Evangelischen Kirche in 

Hessen und Nassau oder zu Ämtern einer der in der 
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen zusammen-
geschlossenen Religionsgemeinschaften wählbar ist 
und  

2. haupt- oder nebenberuflich im kirchlichen Dienst 
steht. 

Abweichend von Satz 1 Nummer 2 kann jede entsenden-
de Stelle ein Mitglied und ein stellvertretendes Mitglied 
entsenden, das nicht haupt- oder nebenberuflich im 
kirchlichen Dienst steht. 
 

 
§ 7. Vertretung der Mitarbeiter. (1) Die Vertreter der 
Mitarbeiter im kirchlichen Dienst werden durch die Mitar-
beitervereinigungen entsandt. 
 
(2) Als Mitarbeitervereinigungen im Sinne dieses Kir-
chengesetzes gelten solche Vereinigungen, die einen 
freien, organisierten, auf Dauer angelegten und vom 
Wechsel der Mitglieder unabhängigen Zusammenschluss 
kirchlicher oder diakonischer Mitarbeiter bilden, deren 
Zweck insbesondere in der Wahrung und Förderung der 
beruflichen, wirtschaftlichen und sozialen Belange ihrer 
Mitglieder besteht und die allen kirchlichen und diakoni-
schen Mitarbeitern offenstehen. 
 
(3) Entsendungsberechtigt sind nur solche Mitarbeiter-
vereinigungen, denen mindestens je dreihundert der von 
diesem Kirchengesetz betroffenen Mitarbeiter aus dem 
Bereich der Kirche oder der Diakonie angehören. Steht 
eine Vereinigung sowohl kirchlichen als auch diakoni-
schen Mitarbeitern offen, so sind für beide Mitarbeiter-
gruppen getrennte Mitgliederbestände gegenüber dem 
Präses der Kirchensynode oder dessen Stellvertreter 
glaubhaft zu machen, der auch die Feststellungen nach 
Absatz 4 Satz 1 trifft. 
 
(4) Sind mehrere Mitarbeitervereinigungen entsendungs-
berechtigt, richtet sich die Zahl der von jeder Vereinigung 
zu entsendenden Vertreter nach der Zahl ihrer Mitglieder 
(d’Hondt’sches Verfahren); Stichtag für die Feststellung 
der Mitgliederzahlen ist der Tag, der drei Monate vor 
Beginn der jeweiligen Amtszeit der Kommission liegt.  

 
§ 7. Vertretung der Mitarbeiter. (1) Die Vertreter der 
Mitarbeiter im kirchlichen Dienst werden durch die Mitar-
beitervereinigungen entsandt. 
 
(2) Als Mitarbeitervereinigungen im Sinne dieses Kir-
chengesetzes gelten solche Vereinigungen, die einen 
freien, organisierten, auf Dauer angelegten und vom 
Wechsel der Mitglieder unabhängigen Zusammenschluss 
kirchlicher Mitarbeiter bilden, deren Zweck insbesondere 
in der Wahrung und Förderung der beruflichen, wirt-
schaftlichen und sozialen Belange ihrer Mitglieder besteht 
und die allen kirchlichen Mitarbeitern offenstehen. 
 
 
(3) Entsendungsberechtigt sind nur solche Mitarbeiter-
vereinigungen, denen mindestens dreihundert der von 
diesem Kirchengesetz betroffenen Mitarbeiter angehören.
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Sind mehrere Mitarbeitervereinigungen entsendungs-
berechtigt, richtet sich die Zahl der von jeder Vereinigung 
zu entsendenden Vertreter nach der Zahl ihrer Mitglieder 
(d’Hondt’sches Verfahren); Stichtag für die Feststellung 
der Mitgliederzahlen ist der Tag, der drei Monate vor 
Beginn der jeweiligen Amtszeit der Kommission liegt.  
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Bei Meinungsverschiedenheiten über die Entsendungs-
berechtigung oder die Sitzverteilung entscheidet auf 
Antrag einer Mitarbeitervereinigung oder der nach § 17 
Berechtigten der Schlichtungsausschuss (§ 14). 
 
(5) Die Glaubhaftmachung kann insbesondere durch 
eidesstattliche Versicherung eines Mitgliedes des Vertre-
tungsorgans einer Mitarbeitervereinigung vor einem 
deutschen Notar zur Vorlegung bei dem Präses der 
Kirchensynode oder dessen Stellvertreter erfolgen. 
 

Die Zahl der Mitglieder ist von den Mitarbeitervereinigun-
gen glaubhaft zu machen.  
Bei Meinungsverschiedenheiten über die Entsendungs-
berechtigung oder die Sitzverteilung entscheidet auf 
Antrag einer Mitarbeitervereinigung oder der nach § 17 
Berechtigten der Schlichtungsausschuss (§ 14). 
 
(5) Die Glaubhaftmachung kann insbesondere durch 
eidesstattliche Versicherung eines Mitgliedes des Vertre-
tungsorgans einer Mitarbeitervereinigung vor einem 
deutschen Notar zur Vorlegung bei dem Präses der 
Kirchensynode oder dessen Stellvertreter erfolgen. 
 

 
§ 8. Vertreter der Leitungsorgane. (1) Die Vertreter der 
Leitungsorgane aus dem Bereich der Evangelischen 
Kirche in Hessen und Nassau werden von der Kirchenlei-
tung entsandt. 
 
(2) Die Vertreter der Leitungsorgane aus dem Bereich 
des Diakonischen Werkes in Hessen und Nassau werden 
durch den Hauptausschuss des Diakonischen Werkes 
entsandt. 
 

 
§ 8. Vertreter der Leitungsorgane. Die Vertreter der 
Leitungsorgane werden von der Kirchenleitung entsandt. 
 
 
 

 
§ 9. Amtszeit. (1) Die Amtszeit der Arbeitsrechtlichen 
Kommission beträgt vier Jahre. Die Mitglieder der Ar-
beitsrechtlichen Kommission und ihre Stellvertreter 
werden für die Dauer der Amtszeit entsandt. Sie bleiben 
bis zur Bildung einer neuen Kommission im Amt. Eine 
vorzeitige Abberufung und eine erneute Entsendung sind 
möglich. 
 
(2) Die Mitgliedschaft endet nach Wegfall der Voraussetzun-
gen, die für die Entsendung bestimmend waren. Scheidet 
ein Mitglied vorzeitig aus, wird von der entsendenden Stelle 
unverzüglich ein Nachfolger für den Rest der Amtszeit 
entsandt. Die Mitgliedschaft ruht, sobald und solange die 
Führung der Dienstgeschäfte untersagt worden ist. 
 
(3) Bestehen Zweifel an der Berechtigung der Mitglied-
schaft, entscheidet auf Antrag eines Viertels der Mitglie-
der der Kommission der Schlichtungsausschuss (§ 14). 
 

 
§ 9. Amtszeit. (1) Die Amtszeit der Arbeitsrechtlichen 
Kommission beträgt vier Jahre. Die Mitglieder der Ar-
beitsrechtlichen Kommission und ihre Stellvertreter 
werden für die Dauer der Amtszeit entsandt. Sie bleiben 
bis zur Bildung einer neuen Kommission im Amt. Eine 
vorzeitige Abberufung und eine erneute Entsendung sind 
möglich. 
 
(2) Die Mitgliedschaft endet nach Wegfall der Voraussetzun-
gen, die für die Entsendung bestimmend waren. Scheidet 
ein Mitglied vorzeitig aus, wird von der entsendenden Stelle 
unverzüglich ein Nachfolger für den Rest der Amtszeit 
entsandt. Die Mitgliedschaft ruht, sobald und solange die 
Führung der Dienstgeschäfte untersagt worden ist. 
 
(3) Bestehen Zweifel an der Berechtigung der Mitglied-
schaft, entscheidet auf Antrag eines Viertels der Mitglie-
der der Kommission der Schlichtungsausschuss (§ 14). 
 

 
§ 10. Rechtsstellung. (1) Die Kommissionsmitglieder 
und ihre Stellvertreter führen ihr Amt unentgeltlich. Ihre 
Tätigkeit ist Dienst im Sinne der Unfallfürsorgebestim-
mungen. Sie sind in dem für die Kommissionstätigkeit 
erforderlichen Umfang von der Arbeit ohne Minderung 
des Arbeitsentgelts oder des Erholungsurlaubs freige-
stellt. Aufwendungen werden nach Maßgabe des § 16 
ersetzt. 
 
 
 
 
 
(2) Die Kommissionsmitglieder und ihre Stellvertreter 
dürfen in der Ausübung dieses Amtes weder benachteiligt 
noch begünstigt werden. Während der Amtsdauer und 
innerhalb eines Jahres nach Beendigung einer Amtsperi-
ode haben die Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion Kündigungsschutz in dem Umfang, wie er für Mitar-
beitervertreter nach den Vorschriften des Kirchengeset-
zes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen 
Kirche in Hessen und Nassau oder nach den Vorschriften 
der Mitarbeitervertretungsordnung im Bereich des Diako-
nischen Werkes in Hessen und Nassau besteht. 
 

 
§ 10. Rechtsstellung. (1) Die Kommissionsmitglieder 
und ihre Stellvertreter führen ihr Amt unentgeltlich. Ihre 
Tätigkeit ist Dienst im Sinne der Unfallfürsorgebestim-
mungen. Sie sind in dem für die Kommissionstätigkeit 
erforderlichen Umfang von der Arbeit ohne Minderung 
des Arbeitsentgelts oder des Erholungsurlaubs freige-
stellt. Aufwendungen werden nach Maßgabe des § 16 
ersetzt. 
 
(1a) Der erforderliche Umfang der Freistellung nach 
Absatz 1 Satz 3 wird in der Geschäftsordnung der Ar-
beitsrechtlichen Kommission geregelt. 
 
(2) Die Kommissionsmitglieder und ihre Stellvertreter 
dürfen in der Ausübung dieses Amtes weder benachteiligt 
noch begünstigt werden. Während der Amtsdauer und 
innerhalb eines Jahres nach Beendigung einer Amtsperi-
ode haben die Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion Kündigungsschutz in dem Umfang, wie er für Mitar-
beitervertreter nach den Vorschriften des Kirchengeset-
zes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen 
Kirche in Hessen und Nassau besteht. 
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§ 11. Vorsitz und Geschäftsführung. (1) Die Kommissi-
on wählt aus ihrer Mitte für die Dauer eines Jahres einen 
Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. 
Vorsitzender und Stellvertreter sollen im jährlichen 
Wechsel aus den als Vertreter der Mitarbeiter und aus 
den als Vertreter von Leitungsorganen entsandten 
Mitgliedern gewählt werden; sie dürfen nicht derselben 
Gruppe angehören. 
 
(2) Die Sitzungen der Arbeitsrechtlichen Kommission 
werden durch den Vorsitzenden nach Bedarf unter 
Angabe der Tagesordnung einberufen und geleitet. 
Sitzungen müssen einberufen werden, wenn es von 
mindestens einem Viertel der Mitglieder unter Angabe der 
Beratungsgegenstände beantragt wird. Die Einladungs-
frist beträgt in der Regel vierzehn Tage. 
 
(3) Der Vorsitzende stellt die Tagesordnung auf. Jedes 
Mitglied der Arbeitsrechtlichen Kommission hat das Recht, 
Punkte für die Tagesordnung der Sitzungen zu benennen. 
Der Vorsitzende ist verpflichtet, diese Punkte aufzuneh-
men, wenn ein Viertel der Mitglieder dies beantragt. 
 
(4) Die Arbeitsrechtliche Kommission kann zu ihren 
Sitzungen sachkundige Berater hinzuziehen und zur 
Vorbereitung ihrer Entscheidung Ausschüsse bilden.  
 
(5) Die Sitzungen sind nicht öffentlich. Auf Antrag findet 
eine geheime Abstimmung statt. 
 
(6) Über die Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion ist eine Niederschrift zu fertigen. Diese ist vom 
Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unterzeichnen. 
 
(7) Zur Regelung weiterer Einzelheiten der Geschäftsfüh-
rung kann sich die Arbeitsrechtliche Kommission eine 
Geschäftsordnung geben. 
 

 
§ 11. Vorsitz und Geschäftsführung. (1) Die Kommissi-
on wählt aus ihrer Mitte für die Dauer eines Jahres einen 
Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. 
Vorsitzender und Stellvertreter sollen im jährlichen 
Wechsel aus den als Vertreter der Mitarbeiter und aus 
den als Vertreter von Leitungsorganen entsandten 
Mitgliedern gewählt werden; sie dürfen nicht derselben 
Gruppe angehören. 
 
(2) Die Sitzungen der Arbeitsrechtlichen Kommission 
werden durch den Vorsitzenden nach Bedarf unter 
Angabe der Tagesordnung einberufen und geleitet. 
Sitzungen müssen einberufen werden, wenn es von 
mindestens drei Mitgliedern unter Angabe der Bera-
tungsgegenstände beantragt wird. Die Einladungsfrist 
beträgt in der Regel vierzehn Tage. 
 
(3) Der Vorsitzende stellt die Tagesordnung auf. Jedes 
Mitglied der Arbeitsrechtlichen Kommission hat das 
Recht, Punkte für die Tagesordnung der Sitzungen zu 
benennen. Der Vorsitzende ist verpflichtet, diese Punkte 
aufzunehmen, wenn drei Mitglieder dies beantragen. 
 
(4) Die Arbeitsrechtliche Kommission kann zu ihren 
Sitzungen sachkundige Berater hinzuziehen und zur 
Vorbereitung ihrer Entscheidung Ausschüsse bilden.  
 
(5) Die Sitzungen sind nicht öffentlich. Auf Antrag findet 
eine geheime Abstimmung statt. 
 
(6) Über die Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion ist eine Niederschrift zu fertigen. Diese ist vom 
Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unterzeichnen. 
 
(7) Zur Regelung weiterer Einzelheiten der Geschäftsfüh-
rung kann sich die Arbeitsrechtliche Kommission eine 
Geschäftsordnung geben. 
 

 
§ 12. Beschlussverfahren. (1) Die Arbeitsrechtliche 
Kommission ist beschlussfähig, wenn mindestens drei 
Viertel ihrer Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder sein 
Stellvertreter, anwesend sind. Beschlüsse der Arbeitsrecht-
lichen Kommission bedürfen der Zustimmung der Mehrheit 
ihrer gesetzlichen Mitglieder. War die Kommission in zwei 
aufeinanderfolgenden Sitzungen nicht beschlussfähig, so 
ist sie in der dritten Sitzung ohne Rücksicht auf die Zahl 
der Anwesenden beschlussfähig, sofern in der Einladung 
zu dieser Sitzung darauf hingewiesen war; Beschlüsse 
bedürfen der Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 
 
(2) Die Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommission 
nach § 5 Absatz 1 werden den entsendenden Stellen 
zugeleitet. Sie treten, sofern nicht etwas anderes be-
stimmt wird, vier Wochen nach Zugang an die entsen-
denden Stellen in Kraft, sofern keine Einwendungen nach 
§ 13 erhoben werden. Sie sind nach Erlangung der 
Rechtskraft im Amtsblatt der Evangelischen Kirche in 
Hessen und Nassau und in dem Mitteilungsblatt des 
Diakonischen Werkes zu veröffentlichen. 
 
(3) Kommt in der Arbeitsrechtlichen Kommission ein 
Beschluss nicht zustande, so ist über diesen Gegenstand 
in einer weiteren Sitzung erneut zu beraten. Kommt auch 
in dieser Sitzung ein Beschluss nicht zustande, so kann 
ein Drittel der gesetzlichen Mitglieder der Arbeitsrechtli-
chen Kommission den Schlichtungsausschuss (§ 14) 
anrufen. 
 

 
§ 12. Beschlussverfahren. (1) Die Arbeitsrechtliche 
Kommission ist beschlussfähig, wenn mindestens sieben 
Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder sein Stellvertre-
ter, anwesend sind. Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen 
Kommission bedürfen der Zustimmung der Mehrheit ihrer 
gesetzlichen Mitglieder. War die Kommission in zwei 
aufeinanderfolgenden Sitzungen nicht beschlussfähig, so 
ist sie in der dritten Sitzung ohne Rücksicht auf die Zahl 
der Anwesenden beschlussfähig, sofern in der Einladung 
zu dieser Sitzung darauf hingewiesen war; Beschlüsse 
bedürfen der Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 
 
(2) Die Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommission 
nach § 5 Absatz 1 werden den entsendenden Stellen 
zugeleitet. Sie treten, sofern nicht etwas anderes be-
stimmt wird, vier Wochen nach Zugang an die entsen-
denden Stellen in Kraft, sofern keine Einwendungen nach 
§ 13 erhoben werden. Sie sind nach Erlangung der 
Rechtskraft im Amtsblatt der Evangelischen Kirche in 
Hessen und Nassau zu veröffentlichen. 
 
 
(3) Kommt in der Arbeitsrechtlichen Kommission ein 
Beschluss nicht zustande, so ist über diesen Gegenstand 
in einer weiteren Sitzung erneut zu beraten. Kommt auch 
in dieser Sitzung ein Beschluss nicht zustande, so kön-
nen drei Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission 
oder eine entsendende Stelle den Schlichtungsaus-
schuss (§ 14) anrufen. 
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§ 13. Einspruchsverfahren. (1) Die entsendenden 
Stellen haben das Recht, die nochmalige Beratung und 
Beschlussfassung der Kommission zu verlangen. Dieses 
Recht kann von einer Stelle allein oder von mehreren 
entsendenden Stellen gemeinsam ausgeübt werden, 
sofern diese allein oder zusammen mindestens ein 
Viertel der gesetzlichen Mitglieder in die Kommission 
entsenden. Der Einspruch muss dem Vorsitzenden der 
Arbeitsrechtlichen Kommission mit schriftlicher Begrün-
dung binnen einer Ausschlussfrist von vier Wochen nach 
Zuleitung des Beschlusses zugehen. Der Vorsitzende 
beruft unverzüglich eine erneute Sitzung der Arbeitsrecht-
lichen Kommission ein. 
 
(2) Gegen einen erneuten Beschluss der Arbeitsrechtli-
chen Kommission steht den entsendenden Stellen die 
Anrufung des Schlichtungsausschusses zu. Absatz 1 gilt 
entsprechend. 
 

 
§ 13. Einspruchsverfahren. (1) Die entsendenden 
Stellen haben das Recht, die nochmalige Beratung und 
Beschlussfassung der Kommission zu verlangen. Dieses 
Recht kann von einer Stelle allein oder von mehreren 
entsendenden Stellen gemeinsam ausgeübt werden, 
sofern diese allein oder zusammen mindestens ein 
Viertel der gesetzlichen Mitglieder in die Kommission 
entsenden. Der Einspruch muss dem Vorsitzenden der 
Arbeitsrechtlichen Kommission mit schriftlicher Begrün-
dung binnen einer Ausschlussfrist von vier Wochen nach 
Zuleitung des Beschlusses zugehen. Der Vorsitzende 
beruft unverzüglich eine erneute Sitzung der Arbeitsrecht-
lichen Kommission ein. 
 
(2) Gegen einen erneuten Beschluss der Arbeitsrechtli-
chen Kommission steht den entsendenden Stellen die 
Anrufung des Schlichtungsausschusses zu. Absatz 1 gilt 
entsprechend. 
 

 
Abschnitt III: Schlichtungsverfahren 

 
§ 14. Schlichtungsausschuss. (1) Zur Entscheidung in 
den Fällen der §§ 7 Absatz 4, 9 Absatz 3, 12 Absatz 3 
und 13 Absatz 2 wird ein Schlichtungsausschuss aus 
einem Vorsitzenden und vier Beisitzern gebildet. Für 
jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu bestellen, der im 
Verhinderungsfall an die Stelle des verhinderten Mitglie-
des tritt. Die Mitglieder und ihre Stellvertreter müssen zu 
kirchlichen Ämtern in der Evangelischen Kirche in 
Deutschland wählbar sein. Sie dürfen nicht Mitglied der 
Arbeitsrechtlichen Kommission sein. 
 
(2) Jede der in der Arbeitsrechtlichen Kommission vertre-
tenen Gruppen (§ 6 Absatz 1) entsendet einen Beisitzer 
und dessen Stellvertreter. 
 
(3) Der Vorsitzende und sein Stellvertreter werden mit 
Dreiviertelmehrheit der gesetzlichen Zahl der Kommissi-
onsmitglieder benannt. Kommt nach zwei Wahlgängen 
diese Mehrheit nicht zustande, erfolgt die Benennung in 
einer weiteren Sitzung entsprechend dem Verfahren nach 
§ 12 Absatz 1 Satz 3. 
 
(4) Der Vorsitzende und dessen Stellvertreter sollen die 
Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwal-
tungsdienst haben. 
 
(5) Die Amtszeit des Vorsitzenden des Schlichtungsaus-
schusses und der Beisitzer sowie die Amtszeit der 
Stellvertreter beträgt vier Jahre. Sie bleiben bis zur 
Bildung des neuen Schlichtungsausschusses im Amt. 
Scheidet ein Mitglied oder ein Stellvertreter vorzeitig aus, 
so wird für den Rest der Amtszeit gemäß Absatz 2 ein 
neues Mitglied oder ein neuer Stellvertreter berufen. 
 
(6) Die Mitglieder des Schlichtungsausschusses sind 
unabhängig und an Weisungen nicht gebunden. 
 
(7) Der Schlichtungsausschuss kann Einzelheiten des 
Verfahrens in einer Geschäftsordnung regeln. 
 
(8) Der Schlichtungsausschuss beschließt nach Anhö-
rung der Beteiligten mit Stimmenmehrheit der gesetzli-
chen Mitglieder in geheimer Beratung. 
 
(9) Die Beschlüsse des Schlichtungsausschusses werden 
im Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Hessen und 
Nassau sowie in dem Mitteilungsblatt des Diakonischen 

 
Abschnitt III: Schlichtungsverfahren 

 
§ 14. Schlichtungsausschuss. (1) Zur Entscheidung in 
den Fällen der §§ 7 Absatz 4, 9 Absatz 3, 12 Absatz 3 
und 13 Absatz 2 wird ein Schlichtungsausschuss aus 
einem Vorsitzenden und vier Beisitzern gebildet. Für 
jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu bestellen, der im 
Verhinderungsfall an die Stelle des verhinderten Mitglie-
des tritt. Die Mitglieder und ihre Stellvertreter müssen zu 
kirchlichen Ämtern in der Evangelischen Kirche in 
Deutschland wählbar sein. Sie dürfen nicht Mitglied der 
Arbeitsrechtlichen Kommission sein. 
 
(2) Jede der in der Arbeitsrechtlichen Kommission vertre-
tenen Gruppen (§ 6 Absatz 1) entsendet zwei Beisitzer 
und deren Stellvertreter. 
 
(3) Der Vorsitzende und sein Stellvertreter werden mit 
Dreiviertelmehrheit der gesetzlichen Zahl der Kommissi-
onsmitglieder benannt. Kommt nach zwei Wahlgängen 
diese Mehrheit nicht zustande, erfolgt die Benennung in 
einer weiteren Sitzung entsprechend dem Verfahren nach 
§ 12 Absatz 1 Satz 3. 
 
(4) Der Vorsitzende und dessen Stellvertreter sollen die 
Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwal-
tungsdienst haben. 
 
(5) Die Amtszeit des Vorsitzenden des Schlichtungsaus-
schusses und der Beisitzer sowie die Amtszeit der 
Stellvertreter beträgt vier Jahre. Sie bleiben bis zur 
Bildung des neuen Schlichtungsausschusses im Amt. 
Scheidet ein Mitglied oder ein Stellvertreter vorzeitig aus, 
so wird für den Rest der Amtszeit gemäß Absatz 2 ein 
neues Mitglied oder ein neuer Stellvertreter berufen. 
 
(6) Die Mitglieder des Schlichtungsausschusses sind 
unabhängig und an Weisungen nicht gebunden. 
 
(7) Der Schlichtungsausschuss kann Einzelheiten des 
Verfahrens in einer Geschäftsordnung regeln. 
 
(8) Der Schlichtungsausschuss beschließt nach Anhö-
rung der Beteiligten mit Stimmenmehrheit der gesetzli-
chen Mitglieder in geheimer Beratung. 
 
(9) Die Beschlüsse des Schlichtungsausschusses werden 
im Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Hessen und 
Nassau veröffentlicht. 
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Werkes veröffentlicht. 
 

 

 
Abschnitt IV: Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 
§ 15. Beginn der Amtszeit. (1) Die erste Amtszeit der 
Arbeitsrechtlichen Kommission und des Schlichtungsaus-
schusses beginnt drei Monate nach dem Inkrafttreten 
dieses Kirchengesetzes und endet mit Ablauf der Wahl-
periode nach dem Mitarbeitervertretungsgesetz der 
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. 
 
(2) Zu ihrer ersten Sitzung wird die Kommission vom 
Präses der Kirchensynode oder dessen Stellvertreter 
einberufen, der die Sitzung bis zur Wahl des Vorsitzen-
den leitet. 
 
(3) Sofern und solange kein Schlichtungsausschuss 
besteht, werden dessen Aufgaben vom Präses der 
Kirchensynode oder dessen Stellvertreter wahrgenom-
men. 
 

 
Abschnitt IV: Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 
§ 15. Beginn der Amtszeit. (1) Die erste Amtszeit der 
Arbeitsrechtlichen Kommission und des Schlichtungsaus-
schusses beginnt drei Monate nach dem Inkrafttreten 
dieses Kirchengesetzes und endet mit Ablauf der Wahl-
periode nach dem Mitarbeitervertretungsgesetz der 
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. 
 

Anmerkung: Siehe stattdessen jetzt 
Übergangsregelung in Artikel 5 Absatz 1. 

 
 
 
(2) Sofern und solange kein Schlichtungsausschuss 
besteht, werden dessen Aufgaben vom Präses der 
Kirchensynode oder dessen Stellvertreter wahrgenom-
men. 
 

 
§ 16. Kosten. Die Kosten der Geschäftsführung der 
Arbeitsrechtlichen Kommission und des Schlichtungsaus-
schusses werden von der Evangelischen Kirche in 
Hessen und Nassau getragen. Die den Mitgliedern der 
Kommission und des Schlichtungsausschusses entste-
henden notwendigen Aufwendungen werden in entspre-
chender Anwendung der bei der Evangelischen Kirche in 
Hessen und Nassau geltenden reisekostenrechtlichen 
Bestimmungen für Mitarbeitervertreter von der Evangeli-
schen Kirche in Hessen und Nassau ersetzt. Die Mitar-
beitervertreter in der Arbeitsrechtlichen Kommission 
können sich eines juristischen sachkundigen Beistandes 
bedienen, der Mitglied einer Gliedkirche der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland sein muss und dessen 
Auslagen aus Mitteln der Evangelischen Kirche in Hes-
sen und Nassau erstattet werden. 
 

 
§ 16. Kosten. (1) Die Kosten der Geschäftsführung der 
Arbeitsrechtlichen Kommission und des Schlichtungsaus-
schusses werden von der Evangelischen Kirche in 
Hessen und Nassau getragen. Die den Mitgliedern der 
Kommission und des Schlichtungsausschusses entste-
henden notwendigen Aufwendungen werden in entspre-
chender Anwendung der bei der Evangelischen Kirche in 
Hessen und Nassau geltenden reisekostenrechtlichen 
Bestimmungen für Mitarbeitervertreter von der Evangeli-
schen Kirche in Hessen und Nassau ersetzt. Die Mitar-
beitervertreter in der Arbeitsrechtlichen Kommission 
können sich eines juristischen sachkundigen Beistandes 
bedienen, der Mitglied einer Gliedkirche der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland sein muss und dessen 
Auslagen aus Mitteln der Evangelischen Kirche in Hes-
sen und Nassau erstattet werden. 
 
(2) Die Vertreter der Mitarbeiter in der Arbeitsrechtlichen 
Kommission erhalten ein Sachkostenbudget, das sie 
selbst verwalten. Die Höhe des Sachkostenbudgets wird 
in der Geschäftsordnung der Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion geregelt. 
 

 
§ 17. Entsendung. Solange im Bereich der Evangeli-
schen Kirche in Hessen und Nassau und des Diakoni-
schen Werkes zum jeweiligen Stichtag keine der Vereini-
gungen kirchlicher oder diakonischer Mitarbeiter entsen-
dungsberechtigt ist oder von ihrem Entsendungsrecht 
gemäß § 7 Gebrauch macht, werden die Vertreter der 
Mitarbeiter im kirchlichen oder diakonischen Dienst durch 
die Gesamtmitarbeitervertretung der Evangelischen Kir-
che in Hessen und Nassau und durch die Arbeitsgemein-
schaft der Mitarbeitervertretungen im Bereich des Diako-
nischen Werkes entsandt. § 6 Absatz 3 bleibt unberührt. 
 

 
§ 17. Entsendung. Wenn keine der Vereinigungen 
kirchlicher Mitarbeiter entsendungsberechtigt ist oder von 
ihrem Entsendungsrecht gemäß § 7 Gebrauch macht, 
werden die Vertreter der Mitarbeiter durch die Gesamt-
mitarbeitervertretung der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau entsandt. § 6 Absatz 3 bleibt unberührt. 
 
 

 
§ 18. Änderung geltender Vorschriften. (1) Das gelten-
de kirchliche Arbeitsrecht bleibt in Kraft, soweit nicht 
durch dieses Kirchengesetz oder in Vollzug dieses Kir-
chengesetzes etwas anderes bestimmt wird. 
 
(2) Änderungen dieses Kirchengesetzes erfolgen im Be-
nehmen mit den zuständigen Gremien des Diakonischen 
Werkes in Hessen und Nassau. 
 

 
§ 18. Änderung geltender Vorschriften. Das geltende 
kirchliche Arbeitsrecht bleibt in Kraft, soweit nicht durch 
dieses Kirchengesetz oder in Vollzug dieses Kirchenge-
setzes etwas anderes bestimmt wird. 
 
 

 



SYNODE DER EVANGELISCHEN KIRCHE Anlage 5 zu Drucksache Nr. 96/12 
             IN HESSEN UND NASSAU   (nachträgliche Ergänzung) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vereinbarung über die Gewährung von Unterstützungen nach § 3 Abs. 2 des DW-

Fusionsvertrages an das fusionierende Diakonische Werk (fus.DW) durch die 
Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) und die Evangelische Kirche in 

Hessen und Nassau (EKHN) 
Entwurf Stand 06.11.2012 

 
 
 
 
 
 
Der Finanzausschuss der EKHN-Kirchensynode hat dem beigefügten Entwurf einer 
Vereinbarung über die Gewährung von Unterstützungen nach § 3 Abs. 2 des DW-
Fusionsvertrages an das fusionierende Diakonische Werk durch die Evangelische Kirche von 
Kurhessen-Waldeck und die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau in seiner Sitzung am 
12.11.2012 zugestimmt und beschlossen, diesen Entwurf der Elften Kirchensynode in ihrer     6. 
Tagung ergänzend zur Drucksache Nr. 96/12 vorzulegen.  
 
 
Die anliegenden Unterlagen stellen den im Finanzausschuss vorgestellten und mit der 
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck bzw. den beiden Diakonischen Werke 
abgestimmten letzten Stand dar. 
 

 

 



Entwurf 

 
Vereinbarung über die Gewährung von Unterstützungen nach § 3 Abs. 2  

des DW-Fusionsvertrages an das fusionierende Diakonische Werk (fus.DW) 
durch die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW)  

und die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) 
Stand 06.11.2012 

 

1. Ziel und Aufgabe 

Nach § 3 Abs. 2 des Entwurfs des Vertrages zwischen der EKHN und der 
EKKW anlässlich der Bildung eines gemeinsamen DW´s (DW-Fusionsvertrag) 
unterstützen die EKKW und die EKHN das fus.DW finanziell und personell bei 
der Erbringung der satzungsmäßigen Aufgaben. 
 
 

2. Finanzierungsaufteilung 
 
Für 2013 weisen die Kirchen den beiden Diakonischen Werke (DWKW und 
DWHN), vorbehaltlich der synodalen Haushaltsbeschlüsse, insgesamt 
11.974.938,00 € zu. Der Anteil der EKHN beträgt dabei 7.952.838,00 € und der 

der EKKW 4.022.100,00 €. Dies folgt der in Anlage 1 angewandten Systematik.  
 
 

3. Grundlage und Umfang 
 
3.1 Die in Anlage 1 dargestellten finanziellen Unterstützungen an die Geschäfts- 
      stelle („Landesverband“) für 2013 dienen unter Berücksichtigung der in  
      Anlage 1 beschriebenen Fortschreibung der Beträge als Grundlage zur  
      Bestimmung der finanziellen Unterstützung für die zukünftigen Haushaltsjahre.  
      Dabei werden entsprechend dem kirchlichen  Haushaltsplan eine jährliche  
      Kostenanpassung  für Personal- und Sachkostensteigerungen berücksichtigt    
      und anschließend die synodalen Einsparvorgaben  (zurzeit 1,65 % p.a.)  
      abgezogen. Bei der Kostenanpassung wird ein Personal-/Sachkostenverhältnis  
      von 75 % zu 25 % angenommen.  
 
3.2 Zusätzlich unterstützen die Kirchen das Diakonische Werk auch zukünftig  
      personell (Pfarrstellen) im bisherigen Umfang (Anlage 1). Die fachliche Verwen- 
      dung der Stellen erfolgt in Abstimmung mit der jeweiligen Kirche. Im Einzelfall  
      besteht die Option, diese Stellen durch Angehörige anderer Berufsgruppen zu  
      besetzen. Die Kirchen tragen die Kosten für die Bezüge dieser Personen  
      einschließlich  Versorgung und Beihilfen unmittelbar. Die kirchliche personelle  
      Unterstützung  kann im Umfang der allgemeinen kirchlichen Haushaltseinspa- 
      rungen bzw. Stellenkürzungen verringert werden.  
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3.3 Darüber hinaus gehende Anpassungen der finanziellen und personellen  
      Unterstützungen werden zwischen den beiden Kirchen abgestimmt. 
 
 
4. Zweckbestimmung 
 
4.1 Die finanziellen Unterstützungen sind für die satzungsmäßigen Aufgaben  
      des Diakonischen Werkes zu verwenden. Zweckbestimmungen für bestimmte 
      Arbeitsgebiete bestehen nicht. 
 
4.2 In diesen finanziellen Unterstützungen sind auch die gegenwärtig nicht 

gemeinsam für beide Kirchen wahrgenommenen Aufgaben enthalten  
(Anlage 2). 

 

5. Besondere diakonische Arbeitsfelder 
 
In den Unterstützungen nicht enthalten sind alle sonstigen Mittel, Gehälter und 
kostenlose Aufgabenerledigungen für besondere diakonische Arbeitsfelder,  
die die Kirchen direkt den Trägern oder treuhänderisch dem Diakonischen  
Werk zuwenden. Dies betrifft insbesondere die Bereiche regionale Diakonische 
Werke, Diakoniestationen und Kindertagesstätten.  
 
 

6. Sonderunterstützungen 
 
Sonderunterstützungen für besondere soziale, organisatorische und bauliche 
Projekte bedürfen der gesonderten  Vereinbarung mit den jeweiligen Kirchen. 
 
 

7. Evaluierung 
 
Diese Finanzvereinbarung ist nach fünf Jahren zu evaluieren. 

 
 

8. Inkrafttreten 
 
Diese Vereinbarung tritt zu Beginn des Haushaltsjahres, welches auf die Eintragung 
der Fusion ins Vereinsregister folgt, in Kraft. 
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2013
€

Kirchensteuer-
einnahmen (Ansatz) 2013

(ohne Clearing)
424 Mio. €

davon entfallen auf DWHN in 

%

2013
€

Kirchensteuer-
einnahmen (Ansatz) 2013

(ohne Clearing)
126 Mio. €

davon entfallen auf DWKW in 

%
Landesverband Total

1.  Grundzuweisung LV 5.313.778 97,0 VZ-Stellen 1.348.200 74,0 VZ-Stellen

        darin enthalten KITA-Fachberatung VZ-Stellen
T€

6,5
450

VZ-Stellen
T€

        darin enthalten Diakonistationen 2,5
165.659

VZ-Stellen
T€

VZ-Stellen
T€

        darin enthalten sontige Zuweisungen an rDW 1.362.230 T€

   Pfarrer/innen 565.000  (inkl.70T€ f.VV)  6 VZ-Stellen 163.140 2,7 VZ-Stellen

Erstattung Mitgliedsbeitrag DWEKD 175.262

2.   Zentrum für Freiwilligen-, Friedens- 
      und Zivildienst

      Hauptamtliche MA enthalten in LV 12,5 VZ-Stellen
enthalten in LV 15,5 VZ-Stellen

Pfarrer/innen 55.400 1,0 VZ-Stellen

3.   Fröbelseminar

   Hauptamtliche MA

Pfarrer/innen 55.400 1,0 VZ-Stellen

4.   Mitglieder 257 Einrichtungen
incl. 48 Dekanate

295,0 Einrichtungen

      Betriebsmittel 1.026.267

        darin enthalten f. Beschäftigungsprojekte 311.000 T€ T€

      Investitionsmittel 1.367.531 1.768.000

Summe Landesverband TOTAL 8.447.838 1,99% 4.296.040 3,41%

abügl. direkt bezahlte Pfarrgehälter -495.000 -273.940

Zuweisung LV 2013 für alle Aufgaben 7.952.838 66,4% 1,88% 4.022.100 33,6% 3,19%

Zuweisung 2014 - Erhöhung um 0,85 %  
(2,5% Kostensteigerng (PK 75%, SK 25%) ./.1,65% Einsparauflage)

8.020.437 4.056.288

Zuweisung 2015 - Erhöhung um 0,85 %  
(2,5% Kostensteigerng (PK 75%, SK 25%) ./.1,65% Einsparauflage)

8.088.611 4.090.766

Zuweisung 2016 - Erhöhung um 0,85 %  
(2,5% Kostensteigerng (PK 75%, SK 25%) ./.1,65% Einsparauflage)

8.157.364 66,4% 4.125.538 33,6%

ANLAGE  1   zu Eckpunktpapier (Stand: 06.11.2012)

64,0 VZ-Stellen

EKHN/EKKW
Diakoniezuweisung für:

DWHN DWKW

Anmerkungen
(Statistik)

Anmerkungen
(Statistik)

Beispielrechnung: Fortschreibung mit z. Zt. angenommenem Steigerungssatz

358.900

547.000

Finanzzuweisungskonzept Anlage 1 und 2 für Synode Seite 1 von 2 gedruckt am: 20.11.2012
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2013
€

Kirchensteuer-
einnahmen (Ansatz) 2013

(ohne Clearing)
424 Mio. €

davon entfallen auf DWHN in 

%

2013
€

Kirchensteuer-
einnahmen (Ansatz) 2013

(ohne Clearing)
126 Mio. €

davon entfallen auf DWKW in 

%

nicht gemeinsame Aufgaben

      Fröbelseminar

   Hauptamtliche MA

        Pfarrer/innen (siehe Anlage 1) 55.400 € 1,0 VZ-Stellen

KITA-Fachberatung 400.000 6,5 VZ-Stellen

regionale DW 1.362.230

Beschäftigungsprojekte 311.000

Diakoniestationen 165.659 2,5 VZ-Stellen

Summe Landesverband für nicht  gemeinsame 
Aufgaben  (ohne Pfr.Gehälter)

1.838.889 66,0% 0,43% 947.000 34,0% 0,75%

Summe Landesverband für gemeinsame 
Aufgaben  (ohne Pfr. Gehälter)

6.113.949 66,5% 1,44% 3.075.100 33,5% 2,44%

 ergibt Zuweisung LV 2013 für alle Aufgaben
(ohne Pfr. Gehälter) 7.952.838 66,4% 1,88% 4.022.100 33,6% 3,19%

Anmerkungen
(Statistik)

547.000 64,0

EKHN/EKKW
Diakoniezuweisung für:

DWHN

Anmerkungen
(Statistik)

VZ-Stellen

ANLAGE  2   zu Eckpunktpapier (Stand: 06.11.2012)

DWKW
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Arbeitskampf in kirchlichen Einrichtungen - Dritter Weg 
 
Verfügt eine Religionsgesellschaft über ein am Leitbild der Dienstgemeinschaft aus-
gerichtetes Arbeitsrechtsregelungsverfahren, bei dem die Dienstnehmerseite und die 
Dienstgeberseite in einer paritätisch besetzten Kommission die Arbeitsbedingungen 
der Beschäftigten gemeinsam aushandeln und einen Konflikt durch den neutralen 
Vorsitzenden einer Schlichtungskommission lösen (sog. Dritter Weg), dürfen Ge-
werkschaften nicht zu einem Streik aufrufen. Das gilt jedoch nur, soweit Gewerk-
schaften in dieses Verfahren organisatorisch eingebunden sind und das Verhand-
lungsergebnis für die Dienstgeberseite als Mindestarbeitsbedingung verbindlich ist. 
 
Die Evangelische Kirche von Westfalen, die Ev.-luth. Landeskirche Hannovers, deren 
Diakonische Werke sowie vier diakonische Einrichtungen und ein Zusammenschluss 
mehrerer Diakonischer Werke haben von der beklagten Gewerkschaft ver.di nach 
Warnstreiks verlangt, Aufrufe zu Streiks in diakonischen Einrichtungen zu unterlas-
sen. Sie haben sich darauf berufen, durch Streiks in ihrem grundrechtlich geschütz-
ten kirchlichen Selbstbestimmungsrecht verletzt zu werden. Ver.di hat demgegen-
über geltend gemacht, aufgrund ihrer verfassungsrechtlich vorbehaltlos eingeräum-
ten Koalitionsbetätigungsfreiheit könne sie auch in kirchlichen Einrichtungen zu 
Streiks aufrufen. Das Landesarbeitsgericht hat die Klagen abgewiesen. 
 
Der Erste Senat des Bundesarbeitsgerichts hat die Revisionen der Kläger zurückge-
wiesen. Die Beeinträchtigung des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts durch einen 
Arbeitskampf ist nicht ausnahmslos rechtswidrig. Das Recht der Evangelischen Kir-
che von Westfalen und ihrer diakonischen Einrichtungen aus Art. 140 GG iVm. Art. 
137 Abs. 3 WRV, die eigenen Angelegenheiten zu ordnen und zu verwalten, ist funk-
tional auf die Verwirklichung der Religionsfreiheit aus Art. 4 Abs. 1 und 2 GG bezo-
gen. Sein Schutzbereich umfasst auch die Entscheidung, die Arbeitsbedingungen 
der in der Diakonie beschäftigten Arbeitnehmer nicht mit Gewerkschaften durch Ta-
rifverträge zu regeln, sondern entsprechend ihrem religiösen Bekenntnis einem ei-
genständigen, am Leitbild der Dienstgemeinschaft ausgerichteten Arbeitsrechtsrege-
lungsverfahren zu überantworten. Das schließt die Befugnis ein, die Regelung der 
Arbeitsbedingungen einer paritätisch besetzten Arbeitsrechtlichen Kommission sowie 
einer Schiedskommission mit einem unparteiischen Vorsitzenden zu übertragen. 
 

 

Anlage 6 zu Drucksache Nr. 96/12 
            (nachträgliche Ergänzung)



–  2  – 
 
 

   
 

Dieses - von staatlichen Gerichten nicht zu überprüfende - religiöse Bekenntnis kolli-
diert mit der durch Art. 9 Abs. 3 GG geschützten Koalitionsfreiheit einer Gewerk-
schaft, sofern sich die Religionsgesellschaft der Privatautonomie zur Begründung 
von Arbeitsverhältnissen bedient. Ein wesentlicher Zweck der geschützten Koaliti-
onsbetätigungsfreiheit ist der Abschluss von Tarifverträgen zur Regelung der Min-
destarbeitsbedingungen ihrer Mitglieder. Soweit die Verfolgung dieses Koalitions-
zwecks vom Einsatz bestimmter Mittel abhängt, werden diese vom Schutz des 
Grundrechts erfasst. Dazu zählen auch Arbeitskampfmaßnahmen, soweit sie funkti-
onal auf den Abschluss von Tarifverträgen gerichtet sind. Die Gewährleistungen des 
Art. 9 Abs. 3 GG sind allerdings nicht auf die Tarifautonomie beschränkt, sondern 
erfassen auch konsensuale Lösungen.  
 
Diese Grundrechtskollision haben staatliche Gerichte bei der Entscheidung über ei-
nen zivilrechtlichen Unterlassungsanspruch einem schonenden Ausgleich nach dem 
Grundsatz praktischer Konkordanz zuzuführen. Bei einer hiernach vorzunehmenden 
Güterabwägung bestimmen sich auf Seiten der Religionsgesellschaft Maß und Ge-
wicht der Beeinträchtigung nach ihrem Selbstverständnis. Hiernach führt ein Arbeits-
kampf zur Erzwingung eines Tarifvertrags zur Auflösung der Dienstgemeinschaft. Er 
beeinträchtigt in schwerwiegender Weise das diakonische Wirken und beschädigt die 
Glaubwürdigkeit der Kirche. Demgegenüber bewirken der Ausschluss tarifautonomer 
Arbeitsrechtssetzung und eines Arbeitskampfes zu deren Erzwingung eine substan-
zielle Beschränkung des Koalitionsbetätigungsrechts einer Gewerkschaft. Zudem 
werden ihre Möglichkeiten zur Mitgliederwerbung, die für den Fortbestand einer Ge-
werkschaft unerlässlich ist, ganz erheblich gemindert.  
 
Die Gewichtung dieser grundrechtlich geschützten Belange zur Herstellung prakti-
scher Konkordanz lässt ein Zurücktreten der Rechte einer Gewerkschaft nur zu, so-
fern diese sich innerhalb des Dritten Weges noch koalitionsmäßig betätigen kann, die 
Arbeitsrechtssetzung auf dem Dritten Weg für die Dienstgeber verbindlich ist und als 
Mindestarbeitsbedingung den Arbeitsverträgen auch zugrunde gelegt wird.  
 
Hiervon ausgehend waren die Klagen der dem Bereich der Evangelischen Kirche 
von Westfalen zuzuordnenden Kläger schon deshalb unbegründet, weil dort für die 
Arbeitgeberseite die Möglichkeit besteht, einseitig zwischen unterschiedlichen Ar-
beitsrechtsregelungen des Dritten Weges zu wählen. Die übrigen Revisionen waren 
aus allgemeinen verfahrensrechtlichen oder deliktsrechtlichen Gründen zurückzu-
weisen. 
 
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 20. November 2012 - 1 AZR 179/11 - 
Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Hamm, Urteil vom 13. Januar 2011 - 8 Sa 788/10 - 
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